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Gesetz
zur Stärkung der Sicherheit 

in Nordrhein- Westfalen – 
Sechstes Gesetz zur Änderung

des Polizeigesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 13. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – 

Sechstes Gesetz zur Änderung
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 441), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Oktober 
2017 (GV. NRW. S.  806) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe zu §  12 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 12a  Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen 
(strategische Fahndung)“

 b)   Nach der Angabe zu §  20b wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 20c   Datenerhebung durch die Überwachung 
der laufenden Telekommunikation“

 c)   Die Angabe zum dritten Unterabschnitt im  zweiten 
Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

   „Aufenthaltsrelevante Maßnahmen“

 d)   Nach der Angabe zu § 34a werden folgende 
 Angaben eingefügt:

  „§ 34b Aufenthaltsvorgabe

  § 34c  Elektronische Aufenthaltsüberwachung

  § 34d  Strafvorschrift“

2.  Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4) Straftaten nach

 1.  §  211, §  212, §  226, §  227, §  239a, §  239b, §  303b, 
§ 305, § 305a, §§ 306 bis 306 c, § 307 Absatz 1 bis 3, 
§ 308 Absatz 1 bis 4, § 309 Absatz 1 bis 5, § 313, 
§  314, §  315 Absatz  1, 3 oder 4, §  316b Absatz  1 
oder 3, § 316c Absatz 1 bis 3, § 317 Absatz 1, § 328 
Absatz 1 oder 2, § 330 Absatz 1 oder 2 oder § 330a 
Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuchs,

 2.  den §§ 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs vom 26. 
Juni 2002 (BGBl.  I S.  2254), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl.  I 
S. 3150) geändert worden ist,

 3.  § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Ab-
satz 1 bis 3, § 19 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 
Nummer 2, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 
3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 22a 
Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), das zu-
letzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 13. 
April 2017 (BGBl.  I S.  872) geändert worden ist, 
und

 4.  § 51 Absatz 1 bis 3 des Waffengesetzes vom 11. Ok-
tober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 2133) geändert worden ist,

  sind terroristische Straftaten im Sinne dieses Geset-
zes, wenn und soweit sie dazu bestimmt sind, die Be-
völkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine 
Behörde oder eine internationale Organisation rechts-
widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu 
nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, 

wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines 
Staates oder einer internationalen Organisation zu 
beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und sie 
durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen 
einen Staat oder eine internationale Organisation er-
heblich schädigen können.“

3.  Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

 „§ 12a

 Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen 
 (strategische Fahndung)

 (1) Die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum 

 1.  zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung im Sinne des § 8 Absatz 3 und zur Verhü-
tung von terroristischen Straftaten nach §  8 Ab-
satz 4,

 2.  zur Verhütung gewerbs- oder bandenmäßig began-
gener grenzüberschreitender Kriminalität oder

 3.  zur Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts

  Personen anhalten und befragen sowie die zur Fest-
stellung der Identität erforderlichen Maßnahmen 
nach § 12 Absatz 2 treffen. Fahrzeuge und mitgeführte 
Sachen dürfen in Augenschein genommen werden. 
Die Polizei darf verlangen, dass mitgeführte Sachen 
sowie Fahrzeuge einschließlich an und in ihnen be-
fi ndlicher Räume und Behältnisse geöffnet werden; im 
Übrigen ist die Durchsuchung von Personen, mitge-
führten Sachen und Fahrzeugen unter den Vorausset-
zungen der §§ 39 und 40 zulässig.

  Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass in diesem Gebiet Straf-
taten der in Satz 1 bezeichneten Art begangen werden 
sollen und die Maßnahme zur Verhütung dieser Straf-
taten erforderlich und verhältnismäßig im Sinne von 
§ 2 ist. 

  (2) Die Maßnahme ist schriftlich zu beantragen und 
bedarf der schriftlichen Anordnung durch die Behör-
denleitung oder deren Vertretung. Umfasst das festge-
legte Gebiet die Zuständigkeit mehrerer Behörden, so 
trifft die Anordnung das Landesamt für Zentrale Poli-
zeiliche Dienste. Die Anordnung ist zeitlich und ört-
lich auf den in Absatz  1 genannten Zweck zu be-
schränken. Sie darf die Dauer von 28 Tagen nicht 
überschreiten. Eine Verlängerung um jeweils bis zu 
weiteren 28 Tagen ist zulässig, soweit die Vorausset-
zungen für eine Anordnung weiterhin vorliegen. In 
der Anordnung sind

 1.   die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1,

 2.   die Art der Maßnahme einschließlich zeitlicher 
und örtlicher Beschränkung und

 3.   die Begründung der Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahme nach Absatz 1 Satz 4

 anzugeben.“

 3a.  In § 14 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe 
„§ 12“ die Angabe „und § 12a“ eingefügt.

4.  § 15a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei 
einzelne öffentlich zugängliche Orte mittels Bild-
übertragung beobachten und die übertragenen Bil-
der aufzeichnen, wenn

  1.   an diesem Ort wiederholt Straftaten begangen 
wurden und die Beschaffenheit des Ortes die 
Begehung von Straftaten begünstigt, solange 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an 
diesem Ort weitere Straftaten begangen werden 
oder

  2.   Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 
Straftaten von erheblicher Bedeutung nach § 8 
Absatz 3 verabredet, vorbereitet oder begangen 
werden

   und jeweils ein unverzügliches Eingreifen der Poli-
zei möglich ist.“



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 31 vom 19. Dezember 2018 685

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.

5.  Nach § 20b wird folgender § 20c eingefügt:

 „§ 20c
 Datenerhebung durch die Überwachung 
 der laufenden Telekommunikation

  (1) Die Polizei kann ohne Wissen der betroffenen Per-
son die laufende Telekommunikation einer Person 
überwachen und aufzeichnen,

 1.   die nach den §§ 4 oder 5 verantwortlich ist, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder für Leib oder Leben einer Per-
son geboten ist,

 2.   deren individuelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer 
Art nach konkretisierte Weise eine terroristische 
Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird,

 3.   bei der bestimmte Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass sie für eine Person nach Nummer  1 
bestimmte oder von dieser herrührende Mitteilun-
gen entgegennimmt oder weitergibt, oder

 4.   bei der bestimmte Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass eine Person nach Nummer  1 deren 
Telekommunikationsanschluss oder Endgerät be-
nutzen wird 

  und die Abwehr der Gefahr oder Verhütung der Straf-
taten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. Die Maßnahme darf auch durchge-
führt werden, wenn andere Personen unvermeidbar 
betroffen werden.

  (2) Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekom-
munikation darf ohne Wissen der betroffenen Person 
in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln in 
von der betroffenen Person genutzte informations-
technische Systeme eingegriffen wird, wenn

 1.   durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, 
dass ausschließlich laufende Telekommunikation 
überwacht und aufgezeichnet wird und

 2.   der Eingriff in das informationstechnische System 
notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation insbesondere auch in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen. 

  (3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 ist sicherzustellen, 
dass

 1.   an dem informationstechnischen System nur Ver-
änderungen vorgenommen werden, die für die Da-
tenerhebung unerlässlich sind und 

 2.   die vorgenommenen Veränderungen bei Beendi-
gung der Maßnahme, soweit technisch möglich, au-
tomatisiert rückgängig gemacht werden. 

  Das eingesetzte Mittel ist gegen unbefugte Nutzung 
zu schützen. Kopierte Daten sind gegen Veränderung, 
unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme 
zu schützen.

  (4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 
nur auf Antrag der Behördenleitung oder deren Ver-
tretung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat, angeordnet werden. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend.

 (5) Im Antrag sind anzugeben:

 1.   die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
soweit möglich, mit Name und Anschrift,

 2.   die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des Endgeräts, 
sofern sich nicht aus bestimmten Tatsachen ergibt, 
dass diese zugleich einem anderen Endgerät zuge-
ordnet ist,

 3.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

 4.   im Falle des Absatzes 2 auch eine möglichst ge-
naue Bezeichnung des informationstechnischen 
Systems, in das zur Datenerhebung eingegriffen 
werden soll, sowie die Bezeichnung des Herstellers 
und der Softwareversion des einzusetzenden tech-
nischen Mittels,

 5.  der Sachverhalt und

 6.  eine Begründung.

  (6) Die Anordnung des Gerichts ergeht schriftlich. In 
ihr sind anzugeben:

 1.   eine Kennung des Kommunikationsanschlusses 
oder des Endgeräts, bei dem die Datenerhebung 
durchgeführt wird, 

 2.   im Falle des Absatzes 2 zusätzlich eine möglichst 
genaue Bezeichnung des informationstechnischen 
Systems, in das zur Datenerhebung eingegriffen 
werden soll. 

  Im Übrigen gilt §  18 Absatz  2 Satz  3 mit Ausnahme 
der Bezeichnung der betroffenen Wohnung entspre-
chend. Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate 
zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr 
als drei weitere Monate ist zulässig, soweit die Voraus-
setzungen der Anordnung unter Berücksichtigung der 
gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. Liegen die 
Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, sind 
die aufgrund der Anordnung ergriffenen Maßnahmen 
unverzüglich zu beenden. §  18 Absatz  2 Satz  5 bis 9 
gilt entsprechend. 

  (7) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der Telekom-
munikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt 
(Diensteanbieter), der Polizei die Maßnahmen nach 
Absatz 1 zu ermöglichen und die erforderlichen Aus-
künfte unverzüglich zu erteilen. Ob und in welchem 
Umfang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, be-
stimmt sich nach dem Telekommunikationsgesetz und 
der Verordnung über die technische und organisatori-
sche Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung 
der Telekommunikation. Für die Entschädigung der 
Diensteanbieter ist §  23 des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

  (8) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die An-
nahme vor, dass durch eine Maßnahme nach den Ab-
sätzen 1 und 2 allein Erkenntnisse aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist 
die Maßnahme unzulässig. Soweit im Rahmen von 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 neben einer 
automatischen Aufzeichnung eine unmittelbare 
Kenntnisnahme erfolgt, ist die Maßnahme unverzüg-
lich zu unterbrechen, soweit sich während der Über-
wachung tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Inhalte, die dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Erkennt-
nisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, 
die durch eine Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 
erlangt worden sind, dürfen nicht verwertet werden. 
Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu lö-
schen. Die Tatsachen der Erfassung der Daten und der 
Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation 
darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkont-
rolle verwendet werden. Sie ist sechs Monate nach der 
Unterrichtung nach Absatz 9 oder sechs Monate nach 
Erteilung der gerichtlichen Zustimmung über das 
endgültige Absehen von der Benachrichtigung zu lö-
schen. Ist die Datenschutzkontrolle noch nicht been-
det, ist die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss 
aufzubewahren. Im Übrigen gilt § 18 Absatz 3 Satz 3 
und Absatz 4 Satz 2 bis 7 entsprechend.

  (9) § 17 Absatz 5 und 6 gilt entsprechend. 

  (10) Bei der Erhebung von Daten nach den Absät-
zen 1 und 2 sind zu protokollieren

 1.   das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel ein-
schließlich der Angabe des Herstellers und der ein-
gesetzten Softwareversion,

 2.  der Zeitpunkt des Einsatzes, 

 3.   Angaben, welche die Feststellung der erhobenen 
Daten ermöglichen, 
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 4.   die Organisationseinheiten, welche die Maßnah-
men durchführen, 

 5.   die Beteiligten der überwachten Kommunikation 
und

 6.   sofern die Überwachung mit einem Eingriff in von 
der betroffenen Person genutzte informationstech-
nische Systeme verbunden ist, die Angaben zur 
Identifi zierung des informationstechnischen Sys-
tems und die daran vorgenommenen, nicht nur 
fl üchtigen Veränderungen. 

  Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für 
Zwecke der Unterrichtung nach Absatz 9 oder um der 
betroffenen Person oder einer dazu befugten Stelle die 
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen rechtmä-
ßig durchgeführt worden sind.

  (11) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag 
jährlich über die nach den Absätzen 1 und 2 erfolgten 
Maßnahmen.

  (12) Die Landesregierung überprüft die Wirksamkeit 
der Vorschrift bis zum 31. Dezember 2022 und berich-
tet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. 
§ 20c tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.“

6.  Nach § 34a werden folgende §§ 34b bis 34d eingefügt:

 „§ 34b
 Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot

  (1) Die Polizei kann zur Verhütung von terroristischen 
Straftaten nach § 8 Absatz 4 einer Person untersagen, 
sich ohne Erlaubnis der Polizei von ihrem Wohn- oder 
Aufenthaltsort oder aus einem bestimmten Bereich zu 
entfernen oder sich an bestimmten Orten aufzuhalten 
(Aufenthaltsvorgabe), wenn 

 1.   bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die betroffene Person innerhalb eines über-
sehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 
nach konkretisierte Weise eine terroristische Straf-
tat nach § 8 Absatz 4 begehen wird oder

 2.   das individuelle Verhalten der betroffenen Person 
die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine 
terroristische Straftat nach §  8 Absatz  4 begehen 
wird.

  Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann die Po-
lizei zur Verhütung von Straftaten nach § 8 Absatz 4 
einer Person auch den Kontakt mit bestimmten Perso-
nen oder Personen einer bestimmten Gruppe untersa-
gen (Kontaktverbot). Die Befugnisse nach Satz 1 und 
2 stehen der Polizei auch zur Abwehr einer Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des Lan-
des zu.

  (2) Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Antrag der 
Behördenleitung oder deren Vertretung durch das 
Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk die Polizei-
behörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des 7. Buches des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch die zu-
ständige Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
oder deren Vertretung getroffen werden. ln diesem Fall 
ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nach-
zuholen. Soweit die Anordnung nicht binnen drei 
Tagen durch das Gericht bestätigt wird, tritt sie außer 
Kraft.

 (3) Im Antrag sind anzugeben

 1.   die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2.   Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, ein-
schließlich

  a)   im Fall des Aufenthaltsgebots nach Absatz  1 
Satz  1 einer Bezeichnung der Orte, von denen 
sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen 
Polizeibehörde nicht entfernen oder im Fall des 
Aufenthaltsverbots nach Absatz  1 Nummer  1, 
an denen sich die Person ohne Erlaubnis der zu-
ständigen Polizeibehörde nicht aufhalten darf,

  b)   im Fall des Kontaktverbots nach Absatz  1 
Satz  2 der Personen oder Gruppe, mit denen 
oder mit welcher der betroffenen Person der 
Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit 
Name und Anschrift,

 3.  der Sachverhalt und

 4.  eine Begründung.

  (4) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind an-
zugeben

 1.   die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2.   Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, ein-
schließlich

  a)   im Fall der Aufenthaltsanordnung nach Ab-
satz  1 Satz  1 einer Bezeichnung der Orte, von 
denen sich die Person ohne Erlaubnis der zu-
ständigen Polizeibehörde nicht entfernen oder 
an denen sich die Person ohne Erlaubnis der zu-
ständigen Polizeibehörde nicht aufhalten darf,

  b)   im Fall des Kontaktverbots nach Absatz  1 
Satz  2 der Personen oder Gruppe, mit denen 
oder mit welcher der betroffenen Person der 
Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit 
Name und Anschrift und

 3.  die wesentlichen Gründe.

  (5) Aufenthaltsanordnungen sowie Kontaktverbote 
sind auf den zur Abwehr der Gefahr jeweils erforder-
lichen Umfang zu beschränken. Sie sind auf höchs-
tens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als drei Monate ist möglich, soweit 
ihre Voraussetzungen fortbestehen. Liegen die Voraus-
setzungen nicht mehr vor, ist die Maßnahme unver-
züglich zu beenden.

 § 34c
 Elektronische Aufenthaltsüberwachung

  (1) Die Polizei kann zur Verhütung von terroristischen 
Straftaten nach § 8 Absatz 4 eine Person verpfl ichten 
ein technisches Mittel, mit dem der Aufenthaltsort 
dieser Person elektronisch überwacht werden kann, 
ständig im betriebsbereiten Zustand am Körper zu 
tragen, die Anlegung und Wartung des technischen 
Mittels zu dulden und seine Funktionsfähigkeit nicht 
zu beeinträchtigen, wenn 

 1.   bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Person innerhalb eines übersehbaren 
Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach kon-
kretisierte Weise eine Straftat nach §  8 Absatz  4 
begehen wird oder

 2.   deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahr-
scheinlichkeit dafür begründet, dass sie innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat nach 
§ 8 Absatz 4 begehen wird,

  um diese Person durch die Überwachung und die Da-
tenverwendung von der Begehung dieser Straftat ab-
zuhalten.

  (2) Die Befugnis gemäß Absatz  1 steht der Polizei 
auch zu, wenn 

 1.   dies zur Abwehr einer Gefahr für die sexuelle 
Selbstbestimmung nach §§  174 bis 178, 182 des 
Strafgesetzbuchs unerlässlich ist oder

 2.   die Person, der gegenüber die Anordnung nach Ab-
satz 1 getroffen werden soll, nach polizeilichen Er-
kenntnissen bereits eine Straftat nach §  238 des 
Strafgesetzbuchs begangen hat und bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
weitere Straftaten nach § 238 des Strafgesetzbuchs 
begehen wird.

  Die Befugnis gemäß Absatz 1 steht der Polizei ferner 
zu, wenn Maßnahmen nach §  34a getroffen wurden 
und eine Überwachung der Befolgung dieser Maßnah-
men auf andere Weise nicht möglich oder wesentlich 
erschwert ist.

  (3) Die Polizei verarbeitet mit Hilfe der von der ver-
antwortlichen Person mitgeführten technischen Mittel 
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automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie 
über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung. 
Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, 
dass innerhalb der Wohnung der betroffenen Person 
keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausge-
henden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Werden in-
nerhalb der Wohnung der betroffenen Person über den 
Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufent-
haltsdaten erhoben, dürfen diese nicht verwendet 
werden. Entsprechendes gilt, soweit durch die Daten-
erhebung nach Satz  1 der Kernbereich privater Le-
bensgestaltung betroffen ist. Daten nach Satz 3 und 4 
sind unverzüglich nach ihrer Kenntnisnahme zu lö-
schen. Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Lö-
schung ist zu dokumentieren. Die Dokumentation 
darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkont-
rolle verwendet werden. Sie ist frühestens nach Ab-
schluss der Datenschutzkontrolle und spätestens nach 
vierundzwanzig Monaten zu löschen. Die Daten dür-
fen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur ver-
arbeitet werden, soweit dies erforderlich ist für die 
folgenden Zwecke: 

 1.   zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten 
von erheblicher Bedeutung,

 2.   zur Feststellung von Verstößen gegen Aufenthalts-
vorgaben und Kontaktverbote nach § 34b, 

 3.  zur Verfolgung einer Straftat gemäß § 34d, 

 4.   zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
oder 

 5.   zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
technischen Mittels. 

  Zur Einhaltung der Zweckbestimmung nach Satz  9 
hat die Verarbeitung der Daten automatisiert zu erfol-
gen. Zudem sind die Daten gegen unbefugte Kennt-
nisnahme und Verarbeitung besonders zu sichern. 

  (4) Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten sind spä-
testens zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme 
zu löschen, soweit sie nicht für die in Absatz 3 Satz 9 
genannten Zwecke verwendet werden. 

  (5) Jeder Abruf der Daten ist zu protokollieren. Die 
Protokollierung muss den landesrechtlichen Vorschrif-
ten, die Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die zuständi-
gen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/
JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89) umset-
zen, entsprechen. Die Protokolldaten sind spätestens 
nach vierundzwanzig Monaten zu löschen. 

  (6) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 werden auf 
Antrag der Behördenleitung oder deren Vertretung 
durch das Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk 
die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften des 7. Buches des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung 
durch die zuständige Behördenleitung oder deren Ver-
tretung getroffen werden. In diesem Fall ist die ge-
richtliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 
Soweit die Anordnung nicht binnen drei Tagen durch 
das Gericht bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. In 
dem Antrag sind anzugeben: 

 1.   die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift, 

 2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

 3.   die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die 
sich die Maßnahme richtet, eine Aufenthaltsanord-
nung oder ein Kontaktverbot besteht, 

 4.  der Sachverhalt und 

 5.  eine Begründung.

  (7) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind an-
zugeben: 

 1.   die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift, 

 2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme und 

 3.  die wesentlichen Gründe. 

  (8) Die Anordnung ist sofort vollziehbar und auf 
höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist mög-
lich, soweit die Anordnungsvoraussetzungen fortbe-
stehen. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung 
nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu be-
enden.

  (9) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag 
jährlich über die nach den Absätzen 1 und 2 erfolgten 
Maßnahmen.

  (10) Die Landesregierung überprüft die Wirksamkeit 
der Vorschrift bis zum 31. Dezember 2022 und berich-
tet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. 
§ 34c tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.

 § 34d
 Strafvorschrift

  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer

 1.   einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung 
nach § 34b Absatz 2 Satz 1 oder einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 34b Absatz 2 Satz 3 zuwi-
derhandelt und dadurch den Zweck der Anord-
nung gefährdet oder

 2.   einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung 
nach § 34c Absatz 6 Satz 1 oder einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 34c Absatz 6 Satz 2 zuwi-
derhandelt und dadurch die kontinuierliche Fest-
stellung seines Aufenthaltsortes durch die Polizei 
verhindert.

  (2) Die Tat wird nur auf Antrag der Polizeibehörde 
verfolgt, welche die Maßnahme angeordnet oder bean-
tragt hat.“

7.  § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 b)  Folgende Nummer 6 wird angefügt:

   „6. das unerlässlich ist, um eine Aufenthaltsanord-
nung oder ein Kontaktverbot nach § 34b oder die 
Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüber-
wachung nach § 34c durchzusetzen.“

8.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  3 werden nach dem Wort 
„Grund“ die Wörter „dieses oder“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Durch die in Absatz 1 Nummer 3 vorgesehene 
richterliche Entscheidung kann in folgenden Fäl-
len eine abweichende Frist des polizeilichen Ge-
wahrsams bestimmt werden: 

  1.   gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis zu 14 Tagen, 
wenn es sich um eine Straftat nach §  12 Ab-
satz  1 StGB (Verbrechen) handelt. Durch wei-
tere richterliche Entscheidung ist eine einma-
lige Verlängerung um bis zu 14 Tage zulässig,

  2.   gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 3, wenn eine Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
besteht, bis zum Ablauf der nach § 34 angeord-
neten Maßnahme, maximal jedoch bis zu sieben 
Tagen,

  3.   gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 4 bis zum Ablauf 
der nach §  34a Absatz  5 angeordneten Maß-
nahme, maximal jedoch bis zu zehn Tagen,

  4.   gemäß §  35 Absatz  1 Nummer  6 bis zu sieben 
Tagen,

  5.   zum Zwecke der Feststellung der Identität bis 
zu insgesamt zwölf Stunden, wenn nicht vorher 
die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf 
Grund dieses oder eines anderen Gesetzes durch 
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richterliche Entscheidung angeordnet wurde. 
Sofern Tatsachen die Annahme begründen, dass 
die Identitätsfeststellung innerhalb der Frist 
nach Satz  1 vorsätzlich verhindert worden ist, 
genügt es, wenn die richterliche Entscheidung 
über die Fortdauer des Gewahrsams zum Zwe-
cke der Identitätsfeststellung spätestens bis 
zum Ende des Tages nach dem Ergreifen herbei-
geführt wird. In diesem Fall darf die Freiheits-
entziehung die in Nummer  2 genannte Frist 
nicht überschreiten.“

 c)  Dem § 38 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

   „(3) Nach Vollzug der in Absatz  1 Nummer  3 ge-
troffenen richterlichen Entscheidung ist der in Ge-
wahrsam genommenen Person ein anwaltlicher 
Beistand zu gewähren.“

9.   In § 58 Absatz 4 wird nach dem Wort „Schlagstock“ 
das Komma durch die Wörter „und Distanzelektroim-
pulsgeräte sowie als Schusswaffen“ ersetzt.

Artikel 2

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 
2 Absatz  1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz  1 des 
Grundgesetzes (Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung), aus Artikel 2 Absatz 2 Sätze 1 und 2 des Grund-
gesetzes (Grundrecht der Freiheit der Person), Artikel 10 
Absatz 1 des Grundgesetzes (Fernmeldegeheimnis), Arti-
kel 11 Absatz 1 Grundgesetz (Freizügigkeit) und Artikel 
13 Absatz  1 des Grundgesetzes (Unverletzlichkeit der 
Wohnung) eingeschränkt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Die Landesregierung überprüft dieses Gesetz bis zum 31. 
Dezember 2022 und erstattet dem Landtag hierüber Be-
richt.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 684
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Verordnung
zur Regelung der technischen und funktionalen 
Anforderungen und Grundlagen des Gewerbe- 

Service-Portal.NRW (GSP.NRW VO)
Vom 11. Dezember 2018

Auf Grund des §  6 Nummer  1 des EA-Gesetzes NRW 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. S.  230) sowie auf Grund 
des §  2 des Wirtschaftskammerbetrauungsgesetzes vom 
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) verordnet das Ministe-
rium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie:

§ 1
Anwendungsbereich und Zweck

(1) Das Gewerbe-Service-Portal.NRW dient als Dienst-
leistungsportal für die Wirtschaft der Informationsbe-
reitstellung, der Kommunikation zwischen Nutzern im 
Sinn von §  2 Absatz  1 und den zuständigen Behörden 
und Stellen oder zwischen öffentlichen Stellen sowie der 
elektronischen und medienbruchfreien Abwicklung von 
Verwaltungsleistungen im Sinne von § 2 Absatz 4.

(2) Mit dem Angebot einer elektronischen Abwicklung 
von Verwaltungsleistungen über das Gewerbe-Ser-
vice-Portal.NRW erfüllen das Land Nordrhein-Westfalen 
sowie die Kommunen die Verpfl ichtung gemäß §  1 Ab-
satz  1 des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138) in der jeweils geltenden Fassung. 
Mit dem Gewerbe-Service-Portal.NRW werden die Kom-
munen im Land beim Aufbau und der Umsetzung eines 
„Digitalen Gewerbeamtes“ unterstützt. 

(3) Diese Rechtsverordnung regelt die technischen und 
funktionalen Anforderungen der Datenverarbeitung 
durch eingesetzte IT-Komponenten und Basisdienste 
zum Zwecke der Weiterleitung von Verwaltungsleistun-
gen an die zuständigen Behörden und Stellen über das 
Gewerbe-Service-Portal.NRW. Der Einheitliche An-
sprechpartner ist in die technische und funktionale 
IT-Infrastruktur des Gewerbe-Service-Portal.NRW inte-
griert. Die Informationsbereitstellung und elektronische 
Verfahrensabwicklung im Sinne des §  4 Absatz  1 des 
EA-Gesetzes NRW vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230), 
das durch Gesetz vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 270) ge-
ändert worden ist, erfolgt über das Gewerbe-Ser-
vice-Portal.NRW

(4) Mit dieser Verordnung sollen auch die Rahmenvorga-
ben und Berechtigungen für die elektronische Datenver-
arbeitung personen- und unternehmensbezogener Daten 
gemäß §  2 des Wirtschaftskammerbetrauungsgesetzes 
vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) festgelegt werden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) „Nutzer“ im Sinne dieser Verordnung sind natürliche 
Personen, die das Informations- und Kommunikations-
angebot des Gewerbe-Service-Portal.NRW in Anspruch 
nehmen.

(2) „Anzeigende“ im Sinne dieser Verordnung sind na-
türliche und juristische Personen sowie natürliche und 
juristische Personen als vertretungsberechtigte Gesell-
schafter einer Personengesellschaft, die einer auf einer 
gesetzlichen oder untergesetzlichen Grundlage beruhen-
den Mitteilungspfl icht über das Gewerbe-Service-Portal.
NRW nachkommen.

(3) „Antragstellende“ im Sinne dieser Verordnung sind 
natürliche und juristische Personen sowie natürliche und 
juristische Personen als vertretungsberechtigte Gesell-
schafter einer Personengesellschaft, die die im Gewer-
be-Service-Portal zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten für elektronische Antragsverfahren nutzen.

(4) „Verwaltungsleistungen“ im Sinne dieser Verordnung 
sind die elektronische medienbruchfreie Abwicklung von 
gewerberechtlichen und handwerksrechtlichen Verfahren 
über das Gewerbe-Service-Portal.NRW inklusive der 
Datenübermittlung zu diesen Verwaltungsleistungen an 
die sogenannten empfangsberechtigten Stellen nach § 14 
Absatz  8 der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl.  I S.  202) 
sowie die dazu erforderliche elektronische Information 
der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern über 
allgemein zugängliche Netze.

(5) „Identifi kation“ im Sinne des Gewerbe-Service-Por-
tal.NRW ist der bei elektronischen Verfahren erforderli-
che Nachweis der Identität, der im Einklang mit § 3 Ab-
satz 3 Satz 1 der Verordnung zur Regelung der behörden-
übergreifenden Bereitstellung und zum Betrieb von 
IT-Infrastrukturkomponenten und Anwendungen zum 
elektronischen Nachweis der Identität nach § 3 Absatz 3 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
30. März 2017 (SGV. NRW. S. 382) in Verbindung mit § 2 
Absatz  2 der Gewerbeanzeigeverordnung vom 22. Juli 
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2014 (BGBl. I S. 1208) auf unterschiedlichen Vertrauens-
niveaus erfolgen kann. 

(6) Das „Servicekonto.NRW“ ist ein elektronischer 
Dienst, der die Identifi kation von natürlichen Personen 
bei elektronischen Verfahren im Sinne des Absatz  5 er-
möglicht. 

(7) Das „Organisationskonto.NRW“ im Sinne dieser Ver-
ordnung ist eine Erweiterung des Servicekonto.NRW. Es 
ermöglicht vertretungsberechtigten natürlichen Perso-
nen für juristische Personen und Personengesellschaften 
unter Angabe der in § 6 Absatz 1 Nummer 2 der Verord-
nung zur Regelung der behördenübergreifenden Bereit-
stellung und zum Betrieb von IT-Infrastrukturkompo-
nenten und Anwendungen zum elektronischen Nachweis 
der Identität nach § 3 Absatz 3 des E-Government-Ge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 30. März 2017 (SGV. 
NRW. S. 382) genannten Daten zu handeln.

(8) „IT-Komponenten“ im Sinne dieser Verordnung sind 
IT-Anwendungen, Basisdienste und die elektronische Re-
alisierung von Standards, Schnittstellen und Sicher-
heitsvorgaben, die für die Anbindung an das Gewer-
be-Service-Portal.NRW, für den Betrieb des Gewer-
be-Service-Portal.NRW und für die Abwicklung der 
Verwaltungsleistungen im Gewerbe-Service-Portal.NRW 
genutzt werden.

(9) Über einen „Antragsassistenten“ können Anzeigende 
und Antragstellende mithilfe einer schrittweise geführ-
ten Eingabe von Daten Anzeigen, Anträge und Willenser-
klärungen automatisch erzeugen und Dokumente hoch-
laden. Die Weiterleitung der eingegebenen Daten sowie 
der hochgeladenen Dokumente erfolgt über ein Ticket-
system.

(10) Ein „Elektronisches Bezahlsystem“ ermöglicht über 
ein IT-Verfahren die Zahlungsabwicklung und zentrali-
sierte Abrechnung von Verwaltungsgebühren, die den zu-
ständigen Behörden und Stellen für die Prüfung und Ab-
wicklung von Verwaltungsverfahren zustehen.

(11) Das „Ticketsystem“ im Sinne dieser Verordnung 
dient der inner- und außerbehördlichen Kommunikati-
onsverwaltung, mittels derer Anliegen von Nutzern, An-
zeigenden und Antragstellenden empfangen, bestätigt, 
klassifi ziert und an die zuständige Behörde oder Stelle 
übermittelt werden können. Über das Ticketsystem wer-
den auch Antworten, Bescheinigungen oder Entschei-
dungen, Gebührenfestsetzungen oder Quittungen zur 
Zahlungsabwicklung im Gewerbe-Service-Portal.NRW 
von oder für die zuständigen Behörden oder Stellen an 
die jeweiligen Nutzer, Anzeigenden und Antragstellen-
den rückübermittelt. Im Ticketsystem ist der jeweilige 
Bearbeitungsstand ersichtlich. Die nach Satz 2 übermit-
telten Dokumente und Entscheidungen stehen im Ticket-
system zur Verfügung.

§ 3
Verantwortlichkeiten

(1) Die für die Bereitstellung und den Betrieb des Ge-
werbe-Service-Portal.NRW zuständige Behörde ist das 
für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

(2) Das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ist auch Verantwortlicher im 
Sinne von Artikel 4 Nummer  7 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S.  1, L 314 vom 22.11.2016, S.  72, L 127 vom 
23.5.2018, S.  2). Mit Übergabe der Daten aus dem Ge-
werbe-Service-Portal.NRW in die Fachverfahren der zu-
ständigen Behörden oder Stellen geht die Verantwort-
lichkeit nach Satz 1 auf diese über. 

(3) Der technische Betrieb des Gewerbe-Service-Portal.
NRW einschließlich aller hierfür erforderlichen IT-Kom-
ponenten wird im Rahmen einer Einzelvereinbarung auf 
Grundlage des Kooperationsvertrages zur Umsetzung 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch 
das für Wirtschaft zuständige Ministerium, und dem 

Dachverband kommunaler IT-Dienstleister KDN vom 21. 
Dezember 2017 auf Letzteren übertragen. Dieser wird 
berechtigt, den Betrieb auf ein unter Anwendung der 
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zerti-
fi ziertes, verbandsangehöriges Rechenzentrum zu dele-
gieren.

§ 4
Registrierung und Identifi kation

(1) Für den allgemeinen Informationsaustausch und die 
Kommunikation über das Gewerbe-Service-Portal.NRW 
mit zuständigen Behörden und Stellen oder zwischen öf-
fentlichen Stellen genügt eine Registrierung der Nutzer 
und öffentlichen Stellen mit einer E-Mail-Adresse und 
der Festlegung eines Passworts.

(2) Für die Abwicklung von Verwaltungsleistungen über 
den Antragsassistenten im Gewerbe-Service-Portal.NRW 
gemäß § 2 Absatz 4 als Online-Verwaltungsdienst ist die 
Feststellung der Identität der Anzeigenden oder Antrag-
stellenden durch Anmeldung von natürlichen Personen, 
juristischen Personen oder natürlichen und juristischen 
Personen als vertretungsberechtigten Gesellschaftern 
von Personengesellschaften über das Servicekonto.NRW 
erforderlich. 

(3) Soweit fachgesetzlich oder -untergesetzlich für die 
Abwicklung von Verwaltungsleistungen weitergehende 
Anforderungen an die Identifi kation der Anzeigenden 
oder Antragstellenden gestellt werden als dies über das 
Servicekonto.NRW vorgesehen ist, sind diese technisch 
zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen im Antragsas-
sistenten in den Prozess eingebunden.

§ 5
Gebührenerhebung und Zahlungsabwicklung

(1) Durch die Nutzung des Gewerbe-Service-Portal.
NRW als Online-Verwaltungsdienst fallen weder für die 
Nutzer noch für die zuständigen Behörden und Stellen 
Gebühren und Auslagen an. Davon unberührt bleibt die 
Erhebung von Gebühren und Auslagen für Prüfungen 
und Entscheidungen durch die zuständigen Behörden 
und Stellen für Verwaltungsleistungen, die über das Ge-
werbe-Service-Portal.NRW abgewickelt werden. Die Ge-
bührenerhebung über das Gewerbe-Service-Portal.NRW 
erfolgt durch das für Wirtschaft zuständige Ministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Namen und für 
Rechnung der jeweils zuständigen Behörden und Stellen. 
Hierdurch bleibt die Zuständigkeit für die Gebührener-
hebung der zuständigen Behörden und Stellen unbe-
rührt.

(2) Die Gebührenerhebung und Zahlungsabwicklung er-
folgt im Gewerbe-Service-Portal.NRW über „ePayBL“, 
ein elektronisches Bezahlsystem des Bundes und der 
Länder. Für die Weiterleitung der Gebühren sind die 
Kontodaten der zuständigen Behörden und Stellen sowie 
die Höhe der Gebühren der zuständigen Behörden und 
Stellen für die jeweiligen Verwaltungsleistungen im Ge-
werbe-Service-Portal.NRW zu hinterlegen.

(3) Zur Zahlungsabwicklung stehen verschiedene markt-
übliche Zahlungsverfahren, wie Überweisung, Kredit-
karte (Mastercard und Visa), Giropay, PayPal und pay-
direkt zur Verfügung. Die Transaktionskosten für die 
Nutzung einzelner Zahlungsverfahren trägt das für Wirt-
schaft zuständige Ministerium des Landes Nordrhein- 
Westfalen.

(4) Durch Versendung der im Antragsassistenten einge-
gebenen Daten willigen die Anzeigenden und Antrags-
stellenden im Rahmen der Abwicklung von Verwaltungs-
leistungen gemäß §  2 Absatz  4 im Gewerbe-Service- 
Portal.NRW in die Gebührenerhebung und Zahlungs-
abwicklung im elektronischen Verfahren über ePayBL 
ein. 

§ 6
Automatisierte Bescheinigung und Gebührenfestsetzung

(1) Das Gewerbe-Service-Portal.NRW erzeugt automati-
siert Bescheinigungen im Sinne des §  15 Absatz  1 der 
Gewerbeordnung sowie Gebührenfestsetzungen und Be-
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lege für die Zahlungsabwicklung zu elektronisch über 
den Antragsassistenten abgewickelten Gewerbeanzeigen 
und stellt diese im Ticketsystem den Anzeigenden zum 
Download zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist, dass 
im Rahmen gesetzlicher oder untergesetzlicher Vorgaben 
eine automatisierte Prüfung, Bescheinigung und Gebüh-
renfestsetzung zulässig ist.

(2) Die automatisiert erzeugte Bescheinigung über den 
Empfang einer Gewerbeanzeige dokumentiert im Sinne 
des §  15 Absatz  1 der Gewerbeordnung, dass ein nach 
§ 14 Absatz 1 bis 3 der Gewerbeordnung anzeigepfl ichti-
ger Tatbestand gemeldet wurde, die Daten im Antragsas-
sistenten entsprechend den Vorgaben in §  14 Absatz  14 
der Gewerbeordnung in Verbindung mit den Anlagen 1 
bis 3 zur Gewerbeanzeigeverordnung vollständig und 
plausibel eingegeben und die eingegebenen Daten aus 
der Gewerbeanzeige an die zuständige Behörde nach Be-
zahlung der hierfür durch die zuständige Behörde fest-
gesetzten Gebühr weitergeleitet wurden. 

(3) Die Daten aus der Gewerbeanzeige werden mit einer 
Kopie der automatisiert erteilten Bescheinigung sowie 
des Belegs über die Zahlung der festgesetzten Gebühr 
nach § 6 Absatz 1 an die zuständige Behörde übersendet.

§ 7

Elektronische Übermittlung und Bekanntgabe 
von Entscheidungen

(1) Über das Gewerbe-Service-Portal.NRW können auch 
Verwaltungsleistungen im Sinne von §  2 Absatz  4, die 
eine Wertungsentscheidung der zuständigen Behörde 
oder Stelle erfordern, abgewickelt werden. In diesen Fäl-
len werden die Antragsdaten sowie die für Verwaltungs-
entscheidungen erforderlichen, im Antragsassistenten er-
gänzend hochgeladenen Unterlagen den zuständigen Be-
hörden und Stellen elektronisch medienbruchfrei zur 
Entscheidung zugeleitet. Die Antragstellenden willigen 
bei Antragstellung über das Gewerbe-Service-Portal.
NRW in eine elektronische medienbruchfreie Rücküber-
mittlung und Bekanntgabe der jeweiligen Entscheidung 
der zuständigen Behörden und Stellen ein.

(2) Sofern von der zuständigen Behörde für Verwal-
tungsleistungen im Sinne von Absatz 1 ein Gebührenvor-
schuss festgesetzt wird, erfolgt die Weiterleitung der im 
Antragsassistenten erzeugten Verwaltungsanträge an die 
zuständigen Behörden und Stellen nach Bezahlung des 
Gebührenvorschusses über ePayBL gemäß § 5 Absatz 2. 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen erlässt den Festsetzungsbescheid 
über den Gebührenvorschuss in Höhe der im jeweiligen 
Gebührenrahmen der zuständigen Behörde festgelegten 
Mindestgebühr im Namen und für Rechnung der jeweils 
zuständigen Behörden und Stellen. Hierdurch bleibt die 
Zuständigkeit für die Gebührenerhebung unberührt. 
Nach Bezahlung des Gebührenvorschusses über ePayBL 
erhalten die Antragsstellenden einen Zahlungsbeleg. Die 
Verwaltungsanträge werden nach Abschluss des Bezahl-
vorgangs zum Gebührenvorschuss mit einer Kopie des 
entsprechenden Zahlungsbelegs an die zuständige Be-
hörde oder Stelle zur Prüfung weitergeleitet. 

(3) Nach Abschluss der Prüfung gibt die zuständige Be-
hörde oder Stelle den Antragstellenden die Verwaltungs-
entscheidung sowie die abschließende Gebührenfestset-
zung über das Gewerbe-Service-Portal.NRW bekannt. 
Ein Download der Verwaltungsentscheidung im Ticket-
system gemäß §  6 Absatz  1 Satz  1 ist erst nach Bezah-
lung der im Gebührenbescheid festgesetzten abschlie-
ßenden Gebühr möglich. 

(4) Für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten, die über 
das Ticketsystem an Antragstellende weitergeleitet wer-
den, gelten die §§ 71e, 41 Absatz 2a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist.

§ 8
Datenverarbeitung

(1) Bei der Nutzung des Gewerbe-Service-Portal.NRW 
fi ndet eine Datenverarbeitung im Sinne von Artikel 4 
Nummer  2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; 
L 314 vom 22.11.2016, S.72; L 127 vom 23.5.2018, S.  2)
statt.

(2) Der Zweck der Datenverarbeitung liegt in der ein-
heitlichen elektronischen medienbruchfreien Erfassung 
von Daten für Verwaltungsleistungen, der Übermittlung 
dieser Daten an die zuständigen Behörden und Stellen 
sowie der auf Basis des § 14 Absatz 8 der Gewerbeord-
nung erfolgenden Übermittlung der Daten für behörden-
übergreifende fachliche Belange in Erfüllung der Ver-
pfl ichtung im Sinne des § 1 Absatz 1 des Onlinezugangs-
gesetzes. Soweit im Rahmen der Durchführung von 
Verwaltungsverfahren erforderlich, können personen- 
und unternehmensbezogene Daten auf Grund einer ent-
sprechenden gesetzlichen oder untergesetzlichen Er-
mächtigung auch zwischen zuständigen Behörden oder 
mit anderen Fachbehörden über das Gewerbe-Ser-
vice-Portal.NRW ausgetauscht werden.

(3) Für Verwaltungsleistungen im Gewerbe-Service-Por-
tal.NRW werden personen- und unternehmensbezogene 
Daten aus dem Servicekonto.NRW in den Antragsassis-
tenten übermittelt, gespeichert und zum Zwecke der 
Durchführung dieser Verwaltungsleistungen verarbeitet. 
Die Nutzer, Anzeigenden und Antragstellenden willigen 
in die Übermittlung dieser Daten mit deren Eintragung 
im Antragsassistenten im Sinne des § 6 Absatz 4 der Ver-
ordnung der behördenübergreifenden Bereitstellung und 
zum Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und An-
wendungen zum elektronischen Nachweis der Identität 
nach §  3 Absatz  3 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen ein.

(4) Im Rahmen der Datenverarbeitung im Sinne der Ab-
sätze 2 und 3 werden im technischen Betrieb des Gewer-
be-Service-Portal.NRW regelmäßig die folgenden Daten 
verarbeitet:

1.  bei natürlichen Personen:

 a)  persönliche Angaben:

  aa)  Familienname, Geburtsname, Vornamen,

  bb)  Geschlecht,

  cc)  akademischer Grad,

  dd)   Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, 
Staatsangehörigkeit,

  ee)   Meldeanschrift bestehend aus Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort, Land, Staat und 
Regionalschlüssel,

  ff)  Staatsangehörigkeit(en),

  gg)  Telefon-/Telefaxnummer,

  hh)  E-Mail-Adresse

 b)  betriebsbezogene Angaben:

  aa)  Tätigkeitsschwerpunkt,

  bb)  Geschäftsbezeichnung,

  cc)   Betriebsform (Hauptniederlassung, Zweignie-
derlassung, unselbständige Zweigstelle),

  dd)   Anzahl der Beschäftigten, differenziert nach 
Vollzeit und Teilzeit,

  ee)   betriebliche Anschrift bestehend aus Straße, 
Hausnummer Postleitzahl, Ort und Land,

  ff)  betriebliche Telefon-/Telefaxnummer,

  gg)  betriebliche E-Mail-Adresse,

  hh)  Vorliegen von Erlaubnissen

2.  bei juristischen Personen und Personengesellschaften:

 a)  Firma,
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 b)  Name oder Bezeichnung,

 c)  Rechtsform,

 d)  Registernummer soweit vorhanden,

 e)   betriebliche Anschrift von Hauptniederlassung 
und Zweigniederlassungen,

 f)  Telefon-/Telefaxnummer,

 g)  E-Mail-Adresse,

 h)   Namen und Anschrift der Mitglieder des Vertre-
tungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter und

 i)   die Daten der Buchstaben a bis e, wenn ein Mit-
glied des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen 
Vertreter eine juristische Person ist.

(5) Wenn für die Durchführung von Verwaltungsverfah-
ren auf Grund gesetzlicher oder untergesetzlicher Vorga-
ben weitergehende Daten verarbeitet werden müssen, 
werden diese über den Antragsassistenten im Gewer-
be-Service-Portal.NRW erfasst und in Erfüllung des in 
Absatz 2 formulierten Zwecks an die zuständigen Behör-
den und Stellen zur Verarbeitung übermittelt.

(6) Der im Ticketsystem hinterlegte allgemeine Informa-
tionsaustausch sowie die Kommunikation mit und zwi-
schen öffentlichen Stellen wird für höchstens sechs Mo-
nate gespeichert.

(7) Die im Rahmen der Abwicklung von Verwaltungsleis-
tungen verarbeiteten Daten werden höchstens sechs Mo-
nate nach Bekanntgabe der verfahrensabschließenden 
Entscheidungen gemäß §§ 71e, 41 Absatz 2a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen gespeichert.

(8) Soweit die Erfassung von Verwaltungsleistungen 
nach Eingabe über den Antragsassistenten nicht voll-
ständig abgeschlossen wurde, werden diese Daten für 
höchstens drei Monate zwischengespeichert.

(9) Zur Dokumentation der einzelnen Transaktionen 
über ePayBL werden die entsprechenden Quittungen 
höchstens drei Jahre nach Erhebung der Gebühren ge-
speichert.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2023 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2018 S. 688

213

Verordnung für betriebliche Feuerwehren (VObFw) 
Vom 13. Dezember 2018

Auf Grund des § 56 Absatz 1 Nummer 3 und 5 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 886) verordnet das Ministerium des Innern: 
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Teil 7
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erwehren
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§ 31   Verpfl ichtung der betrieblichen Feuerwehren zur 
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Teil 9
Ermächtigung zur Durchführung der 

 Brandverhütungsschau

§ 37  Antrag und Verfahren

§ 38  Voraussetzungen

§ 39  Inhalte der Ermächtigung und Rechtsfolgen

§ 40  Durchführung der Brandverhütungsschau

Teil 10
Übergangsvorschrift und Inkrafttreten

§ 41  Übergangsvorschrift

§ 42  Inkrafttreten

Teil 1
Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt für betriebliche Feuerwehren 
nach §  7 Absatz  1 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Betriebliche Feuerwehren im Sinne dieser Verord-
nung sind Werk- und Betriebsfeuerwehren nach §§  15 
und 16 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz, die von einem Betrieb 
oder von einer Einrichtung unterhalten werden. Dazu 
zählen nicht Flughafenfeuerwehren, soweit sie aus-
schließlich Aufgaben wahrnehmen, die zur Umsetzung 
des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt 
vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 II S. 412) und seiner 
Anhänge dienen. 

(3) Für Betriebe und Einrichtungen, die der Bergaufsicht 
unterliegen, ist §  55 Absatz  2 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz zu beachten.

§ 2
Werkfeuerwehren

(1) Eine Werkfeuerwehr ist durch die Bezirksregierung 
anzuordnen, wenn bei einem Betrieb oder einer Einrich-
tung die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion be-
sonders groß ist. Eine Anordnung erfolgt auch, wenn im 
Betrieb oder in der Einrichtung im Schadensfall eine 
große Anzahl von Personen gefährdet wird.

(2) Betriebsfeuerwehren oder Brandschutzkräfte, die 
zum Schutz der eigenen Anlagen vor Brandgefahren 
oder zur Hilfeleistung im Betrieb vorgehalten werden, 
können auf Antrag eines Betriebs oder einer Einrichtung 
durch die Bezirksregierung als Werkfeuerwehr aner-
kannt werden.

§ 3
Betriebsfeuerwehren

Betriebsfeuerwehren werden in Folge einer freiwilligen 
Entscheidung des Betriebs oder der Einrichtung unter-
halten und auf Antrag durch die Gemeinde anerkannt. 
Auf Antrag des Betriebs oder der Einrichtung kann diese 
nach § 2 Absatz 2 als Werkfeuerwehr anerkannt werden.

§ 4
Überprüfungsbehörden

Die Gemeinde überprüft hinsichtlich der Betriebsfeuer-
wehr und die Bezirksregierung hinsichtlich der Werkfeu-
erwehr den Vollzug des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie ins-
besondere die Einhaltung der im Anerkennungs- oder 
Anordnungsbescheid getroffenen Regelungen.

Teil 2
Anordnung und Anerkennung von Werkfeuerwehren

§ 5
Verfahren

(1) Die Bezirksregierung entscheidet über die Anord-
nungs- oder Anerkennungsinhalte auf Grundlage der 
Prüfung der Voraussetzungen der §§  6 und 11 bis 22 
sowie auf Grundlage des vom Betrieb oder von der Ein-
richtung zu erstellenden Bedarfs- und Entwicklungs-
plans, der nach Maßgabe der Anlage zu dieser Verord-
nung zu erstellen ist. Zuvor ist die Gemeinde anzuhören. 
Daneben ist auch die Brandschutzdienststelle anzuhö-
ren, soweit die Gemeinde nicht zugleich diese Aufgabe 
wahrnimmt. In Fällen des § 25 Satz 1 Halbsatz 1 des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz ist der Kreis durch die Bezirksregie-
rung über den Antrag sowie die Entscheidung zu infor-
mieren. 

(2) Der Bedarfs- und Entwicklungsplan nach Absatz  1 
 wird vom Betrieb oder von der Einrichtung erstellt. Die-
ser beinhaltet mindestens die in der Anlage aufgeführten 
Gliederungs- und Prüfpunkte sowie betriebsinterne 
 Beteiligungsnotwendigkeiten. Dabei ist das Gefähr-
dungspotential des Betriebs oder der Einrichtung zu 
analysieren und eine Konzeption der entsprechenden 
Gefahrenabwehrpotentiale vorzunehmen. Hierzu werden 
betriebs- oder einrichtungsspezifi sch zu erwartende Er-
eignisse betrachtet und entsprechende Bemessungssze-
narien entwickelt. Auf dieser Grundlage erfolgt die 
Schutzzieldefi nition als Maßstab zur Dimensionierung 
der personellen sowie technischen Ausstattung. Die Kos-
ten für die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- 
und Entwicklungsplans trägt der Betrieb oder die Ein-
richtung. Dieser ist stets auf Aktualität und Anpassungs-
bedarf zu überprüfen und spätestens alle fünf Jahre seit 
Erstellung fortzuschreiben. Der Bedarfs- und Entwick-
lungsplan ist der Bezirksregierung nach Absatz 1 sowie 
auf Anforderung oder im Rahmen der Überprüfung nach 
§  24 Absatz  4 vorzulegen. Betriebe und Einrichtungen 
mit Werkfeuerwehren, die bis zum Inkrafttreten dieser 
Verordnung nicht bereits über einen Bedarfs- und Ent-
wicklungsplan verfügen, haben diesen zur nächsten 
Überprüfung durch die Bezirksregierungen vorzulegen. 

(3) Die Anerkennung setzt einen Antrag des Betriebs 
oder der Einrichtung voraus und steht im Ermessen der 
Bezirksregierung.

(4) Die Anordnung hat durch die Bezirksregierung zu 
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach §  2 Absatz  1, 
§ 6 und §§ 11 bis 22 vorliegen.

§ 6
Voraussetzungen

(1) Das Vorliegen einer besonders großen Gefahr eines 
Brandes oder einer Explosion im Sinne des § 16 Absatz 1 
Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz ist insbesondere ab-
hängig vom Betriebszweck, von der Einrichtung und Be-
schaffenheit der Betriebsräume sowie von der Art und 
Menge der gelagerten oder verarbeiteten Stoffe. Je nach 
Betriebszweck gehören zu den besonders brand- oder 
explosionsgefährdeten Betrieben zum Beispiel Spreng-
stofffabriken, chemische Betriebe, Raffinerien, kerntech-
nische Anlagen, größere Textil-, Metall- oder Holzverar-
beitungsbetriebe, Lackierereien, Gummi- und Kunst-
stoffbetriebe, chemische oder physikalische Institute und 
Großkliniken. 

(2) Die Gefährdung einer großen Anzahl von Personen 
im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz richtet sich nach den realistisch zu erwartenden 
Folgen eines Schadensereignisses, welches trotz präven-
tiver Maßnahmen eingetreten ist.

(3) Zur Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen ist auf 
Grundlage der vom Betrieb oder der Einrichtung vorge-
legten Unterlagen eine Bewertung der Gefährdungspo-
tenziale seitens der Bezirksregierung vorzunehmen. 
Wenn auf dieser Grundlage keine Entscheidung über die 
Anordnung möglich ist, ist sie berechtigt, vom Betrieb 
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oder der Einrichtung gutachterliche Stellungnahmen zu 
den Anordnungsvoraussetzungen einzufordern. 

(4) Die Qualitäts- und Qualifi kationsvoraussetzungen 
des Teils 4 sind zu erfüllen.

§7
Anerkennungs- oder Anordnungsentscheidung 

und Rechtsfolgen

(1) Die Durchführung der Aufgaben des Brandschutzes 
und der Hilfeleistung im durch den Anerkennungs- oder 
Anordnungsbescheid zugewiesenen Zuständigkeitsbe-
reich obliegt der Werkfeuerwehr. Dieser aufgabenbezo-
gene, räumlich begrenzte Zuständigkeitswechsel lässt 
die grundsätzliche Zuständigkeit der Gemeinde für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung unberührt.

(2) Veränderungen des Werksgeländes sind nach § 30 Ab-
satz 1 Satz 2 der Bezirksregierung anzuzeigen. Diese legt 
den Zuständigkeitsbereich der Werkfeuerwehr bei Be-
darf innerhalb eines aktualisierten Bescheids neu fest. 

(3) Die Bezirksregierung als Überprüfungsbehörde nach 
§  4 muss regelmäßig entsprechend der Voraussetzungen 
nach den §§ 24 und 25 die Leistungsfähigkeit der Werk-
feuerwehr überprüfen. Dies muss spätestens fünf Jahre 
nach der Anerkennung oder Anordnung oder der letzten 
Leistungsüberprüfung erfolgen.

(4) Für Angehörige der Werkfeuerwehren ist die Teil-
nahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen am In-
stitut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen möglich. Die 
Meldung von Bedarfen und Teilnehmenden erfolgt an 
das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen über die 
Bezirksregierung.

(5) Mit Anerkennung oder Anordnung als Werkfeuer-
wehr verfügt diese auch, wie die öffentlichen Feuerweh-
ren, über die Berechtigung zur Nutzung des BOS-Funks 
sowie von Rundumlicht und Einsatzhorn gemäß § 52 Ab-
satz  3 Satz  1 Nummer  2 und §  55 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl.  I 
S. 679), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
20. Oktober 2017 (BGBl.  I S. 3723) geändert worden ist 
sowie gemäß § 35 Absatz 1 und § 38 Absatz 1 und 2 der 
Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl.  I 
S. 367), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
6. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3549) geändert worden ist.

(6) Auf Anforderung der Gemeinde hat die Werkfeuer-
wehr außerhalb des Betriebes und der Einrichtung Hilfe 
nach den Maßgaben des § 39 Absatz 5 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz zu leisten. Eine planmäßige Einbindung der 
Werkfeuerwehr außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
durch Berücksichtigung bei der Brandschutzbedarfspla-
nung der Gemeinde nach § 3 Absatz 3 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz ist nicht zulässig. 

Teil 3
Anerkennung von Betriebsfeuerwehren

§ 8
Antrag und Verfahren

Auf Antrag eines Betriebs oder einer Einrichtung prüft 
die Gemeinde die Voraussetzungen zur Anerkennung 
einer Betriebsfeuerwehr nach §  9 in Verbindung mit 
§§ 11 bis 22 und entscheidet nach Anhörung der zustän-
digen Brandschutzdienststelle gemäß §  15 Absatz  1 
Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz über die Anerken-
nung. In Fällen des § 25 Satz 1 Halbsatz 1 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katast-
rophenschutz ist der Kreis durch die Gemeinde über den 
Antrag sowie die Entscheidung zu informieren.

§ 9
Voraussetzungen

Die Leistungsfähigkeit einer Betriebsfeuerwehr muss 
den Anforderungen an eine öffentliche Feuerwehr ent-
sprechen. Die Fähigkeit zur Einleitung von Maßnahmen 
zur effektiven Bekämpfung der Auswirkungen von 

Brand- oder Explosionsgefahren im Ereignisfall oder 
eines Schadensereignisses mit einer Gefährdung einer 
großen Anzahl von Personen wird vorausgesetzt. Hierzu 
sind die Qualitäts- und Qualifi kationsanforderungen der 
§§ 11 bis 22 zu erfüllen.

§ 10
Anerkennungsentscheidung und Rechtsfolgen

(1) Die Gemeinde bleibt für die Wahrnehmung der Auf-
gaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung auf dem 
Betriebsgelände weiterhin zuständig. 

(2) Die Gemeinde kann als Überprüfungsbehörde die 
Leistungsfähigkeit der Betriebsfeuerwehr nach §  26 
überprüfen. Dies sollte spätestens fünf Jahre nach Aner-
kennung oder der letzten Leistungsüberprüfung erfol-
gen.

(3) Für Angehörige der Betriebsfeuerwehr ist die Teil-
nahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen am In-
stitut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen möglich. Die 
Meldung von Bedarfen und Teilnehmenden erfolgt durch 
den Betrieb oder die Einrichtung an die Gemeinde.

(4) Mit Anerkennung als Betriebsfeuerwehr verfügt 
diese auch, wie die öffentlichen Feuerwehren, über die 
Berechtigung zur Nutzung des BOS-Funks sowie von 
Rundumlicht und Einsatzhorn gemäß §  52 Absatz  3 
Satz 1 Nummer 2 und § 55 der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung sowie gemäß § 35 Absatz 1 und § 38 Ab-
satz 1 und 2 der Straßenverkehrs-Ordnung.

(5) Auf Anforderung der Gemeinde hat die Betriebsfeu-
erwehr außerhalb des Betriebes und der Einrichtung 
Hilfe nach den Maßgaben des § 39 Absatz 5 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katast-
rophenschutz zu leisten. Vereinbaren die Gemeinde und 
der Betrieb oder die Einrichtung zur Unterstützung der 
öffentlichen Feuerwehr ein Zuständigkeitsgebiet für die 
Betriebsfeuerwehr außerhalb des Betriebsgeländes, ist 
dies innerhalb der Brandschutzbedarfsplanung nach § 3 
Absatz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz zu dokumentieren 
und bei wesentlichen Änderungen der Vereinbarung dort 
anzupassen. Die Zuständigkeit der Gemeinde für die Ge-
währleistung ihrer Pfl ichten nach § 3 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz bleibt davon unberührt.

Teil 4
Gemeinsame Qualitäts- und Qualifi kations-
anforderungen für betriebliche Feuerwehren

§ 11
Ausbildung

Feuerwehrtechnische Ausbildungen für eine Funktion in 
der betrieblichen Feuerwehr sind durch ein von der Ge-
meinde, dem Kreis, der Bezirksregierung, dem Institut 
der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oder einer Indust-
rie- und Handelskammer ausgestelltes Zeugnis nachzu-
weisen.

§ 12
Hauptberufl iche Einsatzkräfte

(1) Hauptberufl iche Einsatzkräfte können als Angehö-
rige von betrieblichen Feuerwehren eingesetzt werden, 
wenn ein entsprechendes Zeugnis vorliegt:

1.   Zeugnis über die Prüfung zur Werkfeuerwehrfrau 
oder zum Werkfeuerwehrmann gemäß der Werkfeuer-
wehrausbildungsverordnung vom 22. Mai 2015 
(BGBl. I S. 830) oder gemäß der Verordnung über die 
Entwicklung und Erprobung des Ausbildungsberufes 
Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau vom 7. Juli 
2009 (BGBl.  I S.  1747), die am 1. August 2015 außer 
Kraft getreten ist,

2.   Prüfungszeugnis nach §  21 Absatz  1 oder 2 der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 5. November 2015 (GV. 
NRW. S. 749) in der jeweils geltenden Fassung,
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3.   Prüfungszeugnis nach § 19 Absatz 1 oder 2 oder § 22 
Absatz  3 der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des ersten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen 
Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. No-
vember 2013 (GV. NRW. S. 668) in der jeweils gelten-
den Fassung oder

4.   Prüfungszeugnis nach §  26 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuer-
wehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-West-
falen vom 11. März 2010 (GV. NRW. S. 166) in der je-
weils geltenden Fassung.

(2) Ein Einsatz von feuerwehrtechnischen Beamtinnen 
und Beamten ist entsprechend ihrer Laufbahnzugehörig-
keit mittels Nachweis nach Absatz  1 Nummer  2 bis 4 
möglich.

(3) Die Wahrnehmung von Funktionen innerhalb der be-
trieblichen Feuerwehr darf nur durch Personen erfolgen, 
die über die funktionsbezogen notwendige Qualifi kation 
verfügen.

(4) Die Angehörigen der betrieblichen Feuerwehr sind so 
auszubilden, dass die Anforderungen an die notwendigen 
Ausbildungsqualifi kationen des Anerkennungs- bezie-
hungsweise Anordnungsbescheides erfüllt sind.

§ 13
Nebenberufl iche Einsatzkräfte

(1) Die Ausbildung der nebenberufl ichen Einsatzkräfte 
der betrieblichen Feuerwehr muss den Vorgaben der Feu-
erwehr-Dienstvorschrift 2 entsprechen.

(2) Zur Anrechnung auf die Sollstärke der betrieblichen 
Feuerwehr nach §  19 müssen nebenberufl iche Einsatz-
kräfte mindestens folgende Ausbildungen abgeschlossen 
haben:

1.  Truppfrau/Truppmann,

2.  Sprechfunkerin/Sprechfunker und

3.  Atemschutzgeräteträgerin/Atemschutzgeräteträger.

(3) Nach Maßgaben des Anerkennungs- oder Anord-
nungsbescheids können weitere Ausbildungen verpfl ich-
tend sein.

(4) Die Wahrnehmung von Funktionen innerhalb der be-
trieblichen Feuerwehr darf nur durch Personen erfolgen, 
die über die funktionsbezogen notwendige Qualifi kation 
verfügen.

§ 14
Führungs- und Zusatzausbildungen

(1) Führungsausbildungen zur Wahrnehmung der Füh-
rungsstufen nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 
sind im notwendigen Umfang entsprechend des Aner-
kennungs- oder Anordnungsbescheides zu erwerben. Der 
notwendige Umfang ergibt sich aus der Sollstärke und 
der taktischen Gliederung der betrieblichen Feuerwehr. 
Die Führungsausbildungen richten sich nach den Vor-
schriften für öffentliche Feuerwehren und werden gege-
benenfalls gemäß Absatz 2 ergänzt. 

(2) Zusatzausbildungen sind hinsichtlich der spezifi -
schen Gefahren des Betriebes zu erwerben. Diese umfas-
sen auch nicht-feuerwehrtechnische Ausbildungen. 

§ 15
Anerkennung von Abschlüssen

(1) Bei nebenberufl ichen Einsatzkräften gelten Ab-
schlüsse anderer Länder als gleichwertig, sofern die Aus-
bildungen nach Maßgabe der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 2 durchgeführt wurden. 

(2) Bei hauptberufl ichen Einsatzkräften werden Ab-
schlüsse des jeweiligen Landes grundsätzlich durch die 
Überprüfungsbehörde anerkannt, sofern die Abschlüsse 
nach den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen des je-
weiligen Landes für den feuerwehrtechnischen Dienst 
erworben wurden. Im Einzelfall kann die Überprüfungs-
behörde eine Nachschulung von bestimmten Inhalten 

festlegen, sofern diese Inhalte dem Berufsbild nach der 
Werkfeuerwehrausbildungsverordnung entsprechen, je-
doch nicht Bestandteil der Laufbahnausbildung waren.

(3) In anderen Ländern erworbene Abschlüsse hauptbe-
rufl icher Einsatzkräfte, die nicht den Vorgaben dieser 
Verordnung entsprechen, werden durch die Überprü-
fungsbehörde geprüft und anerkannt. Im Einzelfall kann 
die Überprüfungsbehörde eine Nachschulung von be-
stimmten Inhalten festlegen, sofern diese Inhalte dem 
Berufsbild nach der Werkfeuerwehrausbildungsverord-
nung entsprechen, jedoch nicht Bestandteil der Ausbil-
dung waren.

§ 16
Betriebszugehörigkeit

(1) Angehörige der betrieblichen Feuerwehr müssen dem 
Betrieb, der Einrichtung oder dem Standortbetreiber im 
Sinne des §  16 Absatz  3 Satz  5 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz angehören. 

(2) Nach Eintritt in den Einsatzdienst der betrieblichen 
Feuerwehr eines Standortes werden Angehörige der be-
trieblichen Feuerwehr in ihre Tätigkeit eingeführt. Diese 
Einführung dauert in der Regel drei Monate. In diesem 
Zeitraum werden sie nicht auf die Sollstärke nach § 19 
angerechnet. Im Rahmen der Einführung sollen die An-
gehörigen der betrieblichen Feuerwehr die Eigenarten 
des Betriebsgeländes, die speziellen Gefahren, die von 
Produktion, Lagerung und Transport auf dem Werksge-
lände ausgehen, die Strukturen der betrieblichen Feuer-
wehr sowie die relevanten organisatorischen Strukturen 
kennenlernen. Es ist sicherzustellen, dass auf dieser 
Grundlage Angehörige der betrieblichen Feuerwehr nach 
Ende der drei Monate befähigt sind, eigenständig in 
ihrer Funktion zu arbeiten.

(3) Der Betrieb oder die Einrichtung stellt durch organi-
satorische Maßnahmen wie Betriebsbegehungen sicher, 
dass die Angehörigen der betrieblichen Feuerwehr über 
aktuelle Änderungen in den Produktionsabläufen infor-
miert werden, sofern diese Auswirkungen auf die Gefah-
renlage oder die Gefahrenabwehrmaßnahmen haben. Die 
durchgeführten Maßnahmen zur notwendigen Informa-
tion nach Satz 1 sind zu dokumentieren.

(4) Bei Unternehmen, die an verschiedenen Standorten 
in Nordrhein-Westfalen eigenständige Werkfeuerwehren 
auf Grundlage unterschiedlicher Anerkennungs- oder 
Anordnungsbescheide haben, ist den Angehörigen der 
Werkfeuerwehr ein Stammort zuzuweisen. Ein wechseln-
der Einsatz in mehreren Standorten sollte nicht erfolgen. 

§ 17
Fortbildungsverpfl ichtung

Angehörige einer betrieblichen Feuerwehr sind ver-
pfl ichtet, aktiv Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten 
und fortzuentwickeln. Dazu haben sich die Angehörigen 
der betrieblichen Feuerwehr gemäß §  32 Absatz  5 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz jährlich fachlich fortzubilden.

§ 18
Haupt- und nebenberufl iche Kräfte

(1) Eine Betriebsfeuerwehr kann ausschließlich aus ne-
benberufl ichen Einsatzkräften bestehen.

(2) Eine anerkannte Werkfeuerwehr kann ausschließlich 
aus hauptberufl ichen Einsatzkräften bestehen.

(3) Eine angeordnete Werkfeuerwehr besteht mindestens 
in der im Anordnungsbescheid festgelegten Sollstärke 
aus hauptberufl ichen Einsatzkräften. 

§ 19
Sollstärke

(1) Die Sollstärke wird im Anordnungs- oder Anerken-
nungsbescheid durch die Anzahl der geforderten Funkti-
onen der Angehörigen der betrieblichen Feuerwehr fest-
gelegt. 
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(2) Eine Betriebsfeuerwehr hat die Mindestsollstärke der 
taktischen Einheit einer Staffel (1/5/6). Die ausschließ-
lich nebenberufl iche Besetzung der Sollstärke ist zuläs-
sig.

(3) Eine anerkannte Werkfeuerwehr hat die Mindestsoll-
stärke der taktischen Einheit einer Gruppe (1/8/9). 

(4) Eine angeordnete Werkfeuerwehr hat die Mindest-
sollstärke der taktischen Einheit einer Gruppe (1/8/9), 
wobei in der Regel mindestens die taktische Einheit 
einer Staffel (1/5/6) hauptberufl ich tätig ist. 

§ 20
Mehrfachfunktionen

(1) Angehörige von betrieblichen Feuerwehren können 
unter Berücksichtigung von Absatz  2 bis 5 ehrenamtli-
che Aufgaben und Funktionen in einer Freiwilligen Feu-
erwehr übernehmen. 

(2) Die jeweiligen Arbeitgeber und Dienstherren treffen 
im Einvernehmen Regelungen zum Ausschluss von 
Pfl ichten- und Interessenkollisionen, damit die ord-
nungsgemäße Wahrnehmung aller Funktionen gewähr-
leistet ist.

(3) Bei der Wahrnehmung von Funktionen im abwehren-
den Brandschutz bei einer Freiwilligen Feuerwehr durch 
Angehörige betrieblicher Feuerwehren gehen die arbeits-
vertraglich geschuldeten Pfl ichten ihrer Tätigkeit inner-
halb der betrieblichen Feuerwehr vor. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass im gleichen Zuständig-
keitsbereich die Aufsichtsfunktion nur von Personen 
ausgeübt wird, die nicht zugleich eine Funktion bei der 
zu beaufsichtigenden betrieblichen Feuerwehr inneha-
ben.

(5) Ausgeschlossen ist die Ausübung einer Mehrfach-
funktion dann, wenn sich durch die Wahrnehmung der 
Funktion im Ehrenamt im Einsatzfall eine Vorgesetzten-
stellung gegenüber der Leitung der Werkfeuerwehr er-
gibt.

(6) Mehrfachfunktionen, für die Regelungen nach Ab-
satz 2 getroffen wurden, sind von den jeweiligen Dienst-
herren der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 21
Aufbau- und Organisationsstruktur

(1) Der einsatztaktische Aufbau einer betrieblichen Feu-
erwehr entspricht dem Aufbau einer öffentlichen Feuer-
wehr und ist nach den Vorgaben der Feuerwehr-Dienst-
vorschriften auszugestalten. 

(2) Der Betrieb oder die Einrichtung hat auf Grundlage 
des Anerkennungs- oder Anordnungsbescheids die Leis-
tungsfähigkeit der betrieblichen Feuerwehr durch ent-
sprechende Aufbau- und Organisationsstrukturen unter 
Einbeziehung des Krisen- und Gefahrenabwehrmanage-
ments am Standort zu gewährleisten. Die für die Aufga-
benwahrnehmung der Leitung der betrieblichen Feuer-
wehr erforderlichen Informationen und die dazu not-
wendige Einbindung in organisatorische Prozesse sind 
vom Betrieb oder der Einrichtung sicherzustellen.

(3) Die Leitung der betrieblichen Feuerwehr berät die 
Geschäftsführung des Betriebs oder der Einrichtung ins-
besondere zu Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
nach Absatz  2, zu den Inhalten des Bedarfs- und Ent-
wicklungsplans sowie zu strategischen Entwicklungen 
der betrieblichen Feuerwehr. 

(4) Der Einsatz der Werkfeuerwehr wird durch die vom 
Betrieb oder der Einrichtung bestellte Einsatzleitung ge-
leitet. Soweit die öffentliche Feuerwehr im Einsatzfall 
angefordert wird, richtet sich die Einsatzleitung nach 
der Vereinbarung gemäß § 28. 

(5) Für den Dienstbetrieb ist eine verantwortliche Per-
son zu benennen, die den regulären Wachbetrieb organi-
siert und verantwortet. 

(6) Die Ausrüstung der betrieblichen Feuerwehr ist auf 
die Erfordernisse der zu schützenden Betriebe oder Ein-
richtungen abzustimmen und bei Veränderungen anzu-
passen.

§ 22
Hilfsfrist bei betrieblichen Feuerwehren

(1) Die Zeitdifferenz zwischen der Alarmierung und dem 
Eintreffen der zur Durchführung der Erstmaßnahmen 
erforderlichen Einsatzkräfte und Einsatzmittel an der 
Einsatzstelle ist im Anordnungs- beziehungsweise Aner-
kennungsbescheid der Überprüfungsbehörde festzule-
gen. 

(2) Die Hilfsfrist nach Absatz  1 soll insbesondere bei 
Werkfeuerwehren mit hauptberufl ichen Kräften maximal 
fünf Minuten betragen. 

Teil 5
Überprüfungsverfahren

§ 23
Verfahrensablauf bei Werkfeuerwehren

(1) Die Überprüfung der anerkannten oder angeordne-
ten Werkfeuerwehr wird dem Betrieb oder der Einrich-
tung schriftlich angekündigt.

(2) Rechtzeitig vor der Überprüfung ist der aktuelle Be-
darfs- und Entwicklungsplan der Bezirksregierung zur 
Auswertung zur Verfügung zu stellen. 

§ 24
Leistungsüberprüfung

(1) Die zuständige Bezirksregierung kann gemäß §  16 
Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz die 

Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr und die Einhal-
tung der in dem Bescheid zur Anordnung oder Anerken-
nung nach §  16 Absatz  1 Satz  3 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz festgelegten Mindestanforderungen zu jeder Zeit 
überprüfen. Sie hat dies nach § 7 Absatz 3 spätestens im 
Abstand von fünf Jahren zur Anerkennung, Anordnung 
oder zur letzten Leistungsüberprüfung zu tun. 

(2) Die Überprüfung nach Absatz  1 erfolgt nach den 
Festlegungen zu den Absätzen 3 bis 7. 

(3) Zur Erhebung des aktuellen Ist-Zustandes der Werk-
feuerwehr ist der Bedarfs- und Entwicklungsplan gemäß 
Anlage zu § 5 Absatz 1 und 2 insbesondere hinsichtlich 
des aktuellen Sachstands zur Ausbildung, zur Ausstat-
tung und zum Aufbau auszuwerten. Der auf dieser 
Grundlage erworbene Kenntnisstand kann anlassbezo-
gen durch einen Termin vor Ort ergänzt werden. 

(4) Die Auswertung des Bedarfs- und Entwicklungsplans 
erfolgt unter Einbezug anderer zuständiger Stellen. Auf 
Grundlage der Auswertung dieser szenarienorientierten 
Betrachtung der aktuellen Leistungsfähigkeit der Werk-
feuerwehr wird ein Termin vor Ort zur weiteren Leis-
tungsüberprüfung nach den Absätzen 5 und 6 vereinbart. 

(5) Die Bezirksregierung kann angekündigt oder auch 
unangekündigt Alarmierungsübungen durchführen. 
Dabei ist ihr nach Maßgabe des § 44 Absatz 4 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz durch die jeweiligen Eigentümer, Be-
sitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten der Zutritt 
zum Betrieb oder zur Einrichtung zu gewähren. Inhaltli-
che Prüfschwerpunkte der Alarmierungsübungen umfas-
sen insbesondere den Soll-Ist-Vergleich mit dem Be-
darfs- und Entwicklungsplan, die Überprüfung der 
Hilfsfristen, den aktuellen Sachstand zur Sollstärke, die 
Einleitung von Rettungsmaßnahmen, die Nachalarmie-
rungen, die Lösch- beziehungsweise Hilfeleistungsmaß-
nahmen nach der gültigen Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 
sowie die Einhaltung der Einsatzgrundsätze nach der 
gültigen Feuerwehr-Dienstvorschrift 7. Ziel der Alarmie-
rungsübungen ist die Überprüfung der Ablaufprozesse 
bei einem Ereignis. Die Ergebnisse der Erprobung unter 
realen Einsatzbedingungen sind zu dokumentieren und 
auszuwerten. Der Betrieb oder die Einrichtung stellt auf 
dieser Grundlage mögliche Optimierungen der Ablauf-
prozesse fest, die insbesondere in den Bedarfs- und Ent-
wicklungsplan einfl ießen können. Die Bezirksregierung 
prüft die Vorschläge des Betriebs oder der Einrichtung 
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und trifft auf dieser Grundlage Entscheidungen zu erfor-
derlichen Maßnahmen.

(6) In einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin unter Beteili-
gung der Bezirksregierung, der Geschäftsführung oder 
einer von ihr autorisierten Person und der Leitung der 
Werkfeuerwehr werden insbesondere die im Bedarfs- 
und Entwicklungsplan aufgeführten Maßnahmen und 
Vorhaltungen zu Gefahrenabwehrpotentialen im Zustän-
digkeitsbereich der Werkfeuerwehr besichtigt.

(7) Für die technische Überprüfung der Fahrzeuge zur 
Beurteilung des Zustandes im Hinblick auf den einsatz-
taktischen und -technischen Wert kann das Technische 
Kompetenzzentrum am Institut der Feuerwehr Nord-
rhein-Westfalen eingebunden werden. Es sind rechtzei-
tig, in der Regel schon bei der Ankündigung der Über-
prüfung, Termine durch die Betriebe oder Einrichtungen 
zu vereinbaren. Die Prüfberichte sind der Bezirksregie-
rung vorzulegen.

§ 25
Verfahrensabschluss und Rechtsfolgen

(1) Nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens stellt 
die Bezirksregierung fest, ob und welche Maßnahmen 
zur Mängelbeseitigung geeignet erscheinen oder ob ein 
Änderungsbescheid zum Anordnungs- oder Anerken-
nungsbescheid, der der Überprüfung zu Grunde lag, er-
stellt wird.

(2) Zur Beseitigung der durch die Bezirksregierung fest-
gestellten Mängel wird eine angemessene Frist gesetzt. 
Die Beseitigung ist der Bezirksregierung innerhalb der 
Frist vom Betrieb oder der Einrichtung nachzuweisen.

(3) Ist die angeordnete Werkfeuerwehr Voraussetzung für 
die Erlaubnis zum Betrieb einer Anlage, ist das Fortbe-
stehen der Erlaubnis abhängig von der Leistungsfähig-
keit der Werkfeuerwehr.

§ 26
Überprüfungsverfahren bei Betriebsfeuerwehren

Die Gemeinde kann die Leistungsfähigkeit der Betriebs-
feuerwehr überprüfen und orientiert sich dabei am fünf-
jährigen Überprüfungsturnus für Werkfeuerwehren. Die 
§§ 23 bis 25 sind für dieses Überprüfungsverfahren ent-
sprechend anwendbar.

Teil 6
Zusammenarbeit von Werkfeuerwehren mit der 

öffentlichen Feuerwehr

§ 27
Grundsatz

(1) Die Durchführung der Aufgabe des abwehrenden 
Brandschutzes und der Hilfeleistung im durch den Aner-
kennungs- oder Anordnungsbescheid festgelegten Zu-
ständigkeitsgebiet obliegt der Werkfeuerwehr. Deren er-
forderliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach den 
vom Betrieb oder der Einrichtung ausgehenden Gefah-
ren. 

(2) Die öffentliche Feuerwehr bleibt nach §  7 Absatz  1 
Satz  2 daneben weiterhin zuständig und wirkt, in der 
Regel auf Anforderung, im Einsatzfall mit. 

(3) Die Betriebe und Einrichtungen vereinbaren schrift-
lich mit dem Träger des Brandschutzes gemäß § 16 Ab-
satz  6 Satz  3 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ihre Zusam-
menarbeit. Das Nähere regelt § 28.

§ 28
Vertragliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf 

 Anforderung durch die Werkfeuerwehr

Die schriftliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit um-
fasst folgende Mindestinhalte: 

1.   Festlegung einer einheitlichen Einsatzleitung an Hand 
festgelegter Szenarien oder Alarmstufen, 

2.   Erstellung einer Alarm- und Ausrückeordnung unter 
der Berücksichtigung der Einsatzmittel der Werkfeu-

erwehr und der öffentlichen Feuerwehr sowie Festle-
gung von Schwellenwerten zur ereignisbezogenen 
Alarmierung der öffentlichen Feuerwehr und

3.  Umfang gemeinsamer Fortbildungen, Übungen sowie 
Objektbegehungen. 

Teil 7

Melde-, Anzeige- und Informationsverpfl ichtungen

§ 29

Regelung der Meldepfl ichten von betrieblichen 
 Feuerwehren

(1) Gemäß §  28 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz sind der einheitlichen Leitstelle für den Brand-
schutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und 
den Rettungsdienst alle Einsätze der betrieblichen Feu-
erwehren zu melden. 

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium legt die Art 
und Weise sowie den Umfang der Meldeverpfl ichtungen 
der betrieblichen Feuerwehren an die Aufsichtsbehörden 
über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich des 
Brand- und Katastrophenschutzes fest.

(3) Schriftliche Vereinbarungen gemäß §  28 Absatz  2 
Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz zwischen dem Träger 
der einheitlichen Leitstelle und einer Werkfeuerwehr 
über den Umfang der Meldepfl icht lassen die nach Ab-
satz 2 festgelegten Meldepfl ichten unberührt.

§ 30

Anzeige- und Informationsverpfl ichtungen

(1) Anzeigepfl ichten des Betriebs oder der Einrichtung 
bestehen

1.   bei Unternehmensumbildungen, die einen Adressaten-
wechsel hinsichtlich der Anerkennungs-oder Anord-
nungsbescheide der betrieblichen Feuerwehr zur 
Folge haben, gegenüber der Überprüfungsbehörde, 

2.   bei Veränderungen des Werksgeländes nach §  7 Ab-
satz 2 gegenüber der Bezirksregierung,

3.   wenn eine gemeinsame Werkfeuerwehr nach § 33 Ab-
satz 1 gebildet werden soll gegenüber der Bezirksre-
gierung,

4.   bei Veränderungen des zur Brandverhütungsschau er-
mächtigten Personals gemäß § 38 Absatz 2 gegenüber 
der Bezirksregierung und 

5.   bei Veränderungen der Objektbestände gemäß §  38 
Absatz 4 in Verbindung mit § 39 Absatz 2 gegenüber 
der Bezirksregierung und der Gemeinde.

(2) Bei der endgültigen Nichterfüllung der Sollstärke 
nach § 19 ist die Überprüfungsbehörde unverzüglich zu 
informieren. 

§ 31

Verpfl ichtung der betrieblichen Feuerwehren 
zur Dateneingabe und -pfl ege im Informationssystem 

Gefahrenabwehr NRW (IG NRW)

(1) Die betrieblichen Feuerwehren sind verpfl ichtet, 
jährlich aktualisierend ihre Daten für die Jahresstatistik 
und den Ressourcenkatalog einzupfl egen. Den Stichtag 
zum Abfragezeitpunkt legt das für Inneres zuständige 
Ministerium fest. Die erstmalige Anerkennung oder An-
ordnung einer betrieblichen Feuerwehr ist dem für Inne-
res zuständigen Ministerium auf dem Dienstweg durch 
die Überprüfungsbehörde anzuzeigen, um die Datenein-
gabe durch die betriebliche Feuerwehr in IG NRW zu er-
möglichen.

(2) Die Teilnahme am Digitalfunk BOS setzt die Erfül-
lung der nach Absatz  1 festgelegten Verpfl ichtung zur 
Dateneingabe und -pfl ege voraus.
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§ 32
Einsatzzentrale der Werkfeuerwehr

(1) Aufgaben und Betriebszeiten der Einsatzzentrale 
werden im Anerkennungs- oder Anordnungsbescheid 
festgelegt. 

(2) Über die Einsatzzentrale werden mindestens auch 
die nach §§ 29 und 30 Absatz 2 festgelegten Melde-, und 
Informationsverpfl ichtungen erfüllt.

(3) Während der Betriebszeiten muss in der Einsatzzent-
rale ständig eine Person anwesend sein, die über eine 
Ausbildung nach § 28 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz verfügt. 

(4) Die Wahrnehmung der Aufgaben der Notfallrettung 
oder des Krankentransportes durch die betriebliche Feu-
erwehr nach dem Rettungsgesetz NRW vom 24. Novem-
ber 1992 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie der Betrieb von auf den gesetzlichen Unfall-
versicherungsbestimmungen beruhenden Betriebs- und 
Werkrettungsdiensten bleiben unberührt. 

(5) Betriebe und Einrichtungen, die an verschiedenen 
Standorten in Nordrhein-Westfalen eigenständige Werk-
feuerwehren auf Grundlage unterschiedlicher Anerken-
nungs- oder Anordnungsbescheide haben, können die 
Aufgaben der Einsatzzentrale an einem Standort durch-
führen lassen. Über die Zulässigkeit dieser organisatori-
schen Möglichkeit entscheidet die Bezirksregierung im 
Rahmen des Anerkennungs- oder Anordnungsbescheids 
unter anderem unter Berücksichtigung vorhandener 
standortspezifi scher Besonderheiten, der sicherzustellen-
den Kommunikationsabläufe insbesondere zu den örtlich 
zuständigen Aufgabenträgern sowie der erforderlichen 
Fähigkeit zur Bewältigung von parallelen Einsatzlagen 
an allen Standorten. Sofern die Entscheidung Auswir-
kungen auf Standorte in unterschiedlichen Regierungs-
bezirken hat, ist eine einheitliche Zuständigkeit durch 
die nächsthöhere gemeinsame Aufsichtsbehörde entspre-
chend § 16 Absatz 4 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz festzule-
gen. Die Einsatzzentrale nimmt auf Grundlage des Aner-
kennungs- oder Anordnungsbescheids für die Werkfeuer-
wehren aller Standorte die Aufgabe nach den Absätzen 1 
bis 4 wahr und ist einer der Werkfeuerwehren zuzuord-
nen.

(6) Einer Einsatzzentrale nach den Voraussetzungen der 
Absätze 1 bis 5 bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn auf 
andere Weise sichergestellt wird, dass interne Notrufe je-
derzeit angenommen werden, die Alarmierung der Werk-
feuerwehr gewährleistet ist und die nach §§  29 und 30 
Absatz 2 festgelegten Melde- und Informationsverpfl ich-
tungen erfüllt werden. Über der Zulässigkeit der Aus-
nahme entscheidet die Bezirksregierung im Rahmen des 
Anerkennungs- oder Anordnungsbescheids.

Teil 8
Gemeinsame Werkfeuerwehr

§ 33
Verfahren

(1) Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen, die eine 
gemeinsame Werkfeuerwehr bilden wollen, zeigen dies 
der Bezirksregierung an. 

(2) Die Anerkennung der gemeinsamen Werkfeuerwehr 
von Betrieben oder Einrichtungen, die nicht werkfeuer-
wehrpfl ichtig sind, erfolgt durch die Bezirksregierung 
entsprechend der §§  5 bis 7 und nach Anhörung der 
Brandschutzdienststelle nach § 25 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz. 

(3) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende An-
ordnungs- oder Anerkennungsbescheide nach den §§  7 
und 10 werden unter dem Gesichtspunkt der gemeinsa-
men gebildeten Werkfeuerwehr entsprechend §  34 ge-
prüft und aktualisiert. 

(4) Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen sind auch 
solche, die nicht unmittelbar aneinander angrenzen. 
Festlegungen unter Berücksichtigung der räumlichen 

Nähe der Betriebe oder Einrichtungen erfolgen hierzu 
innerhalb des Anerkennungsbescheids zur gemeinsamen 
Werkfeuerwehr nach § 34 Absatz 2.

(5) Adressat der Anerkennung der gemeinsamen Werk-
feuerwehr ist der jeweilige Betrieb oder die jeweilige 
Einrichtung sowie der Standortbetreiber. Eine Änderung 
der Adressaten bestehender Anerkennungs- und Anord-
nungsbescheide nach Absatz 3 erfolgt nicht.

§ 34
Gemeinsame Bemessungsgrundlage 

zur Leistungsfähigkeit

(1) Die zu prüfenden Anforderungen an die Leistungsfä-
higkeit der gemeinsamen Werkfeuerwehr richten sich 
nach Teil  4 unter Berücksichtigung einer einheitlichen 
Bemessungsgrundlage zur Leistungsfähigkeit.

(2) Unter Berücksichtigung der gemeinsamen oder sich 
durch das Zusammenwirken ergebenden Gefahrenpoten-
tiale sind insbesondere Aspekte wie die räumlichen Ent-
fernungen der unterschiedlichen Standorte der Betriebe 
oder Einrichtungen, standortspezifi sche Ausstattung, 
Einsatzhäufi gkeit sowie die Duplizität von Einsätzen be-
sonders zu prüfen.

(3) Die Prüfung der Absätze 1 und 2 erfolgt auf Grund-
lage des nach § 5 zu erstellenden betrieblichen Bedarfs- 
und Entwicklungsplans. Der Betrieb oder die Einrich-
tung können mit dem Standortbetreiber vereinbaren, 
dass dieser den betrieblichen Bedarfs- und Entwick-
lungsplan erstellt. Dabei sind alle Betriebe und Einrich-
tungen am Standort zu berücksichtigen. Die Betrachtung 
der Schadensszenarien kann standortbezogen erfolgen, 
wenn die dort vorhandenen Betriebe oder Einrichtungen 
gleichartige Gefährdungspotentiale haben. Die Rechte 
und Pfl ichten der Betriebe und Einrichtungen nach die-
ser Verordnung bleiben davon unberührt.

§ 35
Vertragliche Vereinbarung

(1) Die vertragliche Vereinbarung zwischen Betrieben 
und Einrichtungen zur Bildung einer gemeinsamen 
Werkfeuerwehr soll mindestens Festlegungen zur Ver-
tragsdauer, zur uneingeschränkten Sicherstellung der 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung unter Berücksichti-
gung arbeitsrechtlicher Vertragsverhältnisse, zum be-
trieblichen Krisen- und Gefahrenabwehrmanagement, 
zur Organisation der Einsatzzentrale, zu Rahmenbedin-
gungen der gemeinsamen Personal- und Material- sowie 
zu Fahrzeugressourcen enthalten.

(2) Die vertragliche Vereinbarung zwischen Betrieben 
sowie Einrichtungen und einem Standortbetreiber, der 
die gemeinsame Werkfeuerwehr für diese betreibt, sollte 
neben den unter Absatz 1 genannten Festlegungen min-
destens Regelungen zu Anzeige- und Informationspfl ich-
ten, zur Verfahrensgestaltung der Kommunikationswege, 
insbesondere der Anzeige zur Änderung von Gefahren-
potentialen durch den betroffenen Betrieb oder die be-
troffene Einrichtung an die anderen Vertragspartner und 
an die Bezirksregierung, die Organisation zur Umset-
zung der Aus- und Fortbildungsverpfl ichtung sowie der 
Unterweisungspfl ichten enthalten.

§ 36
Melde-, Anzeige- und Informationsverpfl ichtungen

Melde-, Anzeige- und Informationsverpfl ichtungen für 
die gemeinsame Werkfeuerwehr richten sich nach Teil 7. 

Teil 9
Ermächtigung zur Durchführung 

der Brandverhütungsschau

§ 37
Antrag und Verfahren

Auf Antrag des Betriebes oder der Einrichtung kann die 
Bezirksregierung unter den Voraussetzungen des § 38 die 
Werkfeuerwehr nach Anhörung der örtlich zuständigen 
Gemeinde zur Durchführung der Brandverhütungsschau 
nach § 16 Absatz 6 Satz 4 des Gesetzes über den Brand-
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schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in 
Verbindung mit § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ermächti-
gen. Grundlage der Prüfung des Antrags sind die vom 
Betrieb oder der Einrichtung vorgelegten Unterlagen. 
Die Bezirksregierung ist berechtigt, vom Betrieb oder 
der Einrichtung ergänzende Unterlagen zu den Ermäch-
tigungsvoraussetzungen einzufordern.

§ 38
Voraussetzungen

(1) Der antragsstellende Betrieb oder die Einrichtung 
unterhält eine angeordnete oder anerkannte Werkfeuer-
wehr.

(2) Die Angehörigen der Werkfeuerwehr, die zur Durch-
führung der Brandverhütungsschau ermächtigt sind, 
müssen mindestens über eine Befähigung für die Lauf-
bahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes und 
zusätzlich über ausreichende Kenntnisse für die Wahr-
nehmung dieser Aufgabe verfügen.

(3) Für die Aufgabendurchführung müssen mindestens 
zwei Funktionen den unter Absatz 2 genannten Anforde-
rungen entsprechen.

(4) Der Betrieb oder die Einrichtung erfasst alle brand-
verhütungsschaupfl ichtigen Objekte im Sinne des §  26 
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz. Diese sind 
unter Angabe der jeweiligen Prüfi ntervalle mit dem An-
trag darzustellen und aufzuführen. 

§ 39
Inhalte der Ermächtigung und Rechtsfolgen

(1) Die Gewährleistung der Durchführung der Brand-
verhütungsschau für die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
liegenden Gebäude, Anlagen und anderen Objekte ob-
liegt mit der Ermächtigung durch die Bezirksregierung 
der Werkfeuerwehr. 

(2) Die Brandverhütungsschau bezieht sich auf die dar-
gestellten Objekte im Sinne des § 26 Absatz 1 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz und ist auf den Zuständigkeitsbereich 
der Werkfeuerwehr begrenzt. Änderungen der Objektbe-
stände sind nach § 30 Absatz 3 Satz 2 der Bezirksregie-
rung sowie der zuständigen Gemeinde anzuzeigen. 

(3) Die Ermächtigung umfasst die Feststellung brand-
schutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, die 
Fristsetzungen zu deren Beseitigung sowie die Weiter-
gabe dieser Informationen an den Betrieb oder die Ein-
richtung. Hierzu ist auch die Verpfl ichtung zur Übermitt-
lung des Berichts nach § 40 Absatz 1 Satz 2 und 3 zu be-
achten.

(4) Mit der Durchführung der Brandverhütungsschau 
können nur Angehörige der Werkfeuerwehr beauftragt 
werden. Der Betrieb oder die Einrichtung ist nicht be-
rechtigt, die Durchführung auf andere zu übertragen.

(5) Veränderungen hinsichtlich der mit der Durchfüh-
rung der Brandverhütungsschau ermächtigten Personen 
müssen der Bezirksregierung unverzüglich vom Betrieb 
oder der Einrichtung nach §  30 Absatz  3 Satz  2 ange-
zeigt werden.

(6) Die Brandverhütungsschau ist je nach Gefährdungs-
grad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durch-
zuführen. Soweit die Objekte im Sinne des § 26 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz der Störfall-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 
2017 (BGBl.  I S.  483), die zuletzt durch Artikel 1a der 
Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882) ge-
ändert worden ist oder der Sonderbauverordnung vom 
2. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 2, ber. S. 120) un-
terliegen, gelten die dort genannten Fristen.

(7) Zu Beginn eines jeden Jahres ist ein Jahresplan über 
beabsichtigte Brandverhütungsschauen unter Angabe 
der Objekte und Termine zu erstellen und der zuständi-
gen Gemeinde sowie der Bezirksregierung zur Kenntnis 
zu geben. Hierdurch wird auch die Teilnahme anderer 
zuständiger Dienststellen nach § 26 Absatz 4 des Geset-

zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz frühzeitig ermöglicht.

§ 40
Durchführung der Brandverhütungsschau

(1) Gemäß § 16 Absatz 6 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ist 
der zuständigen Gemeinde Gelegenheit zur Teilnahme an 
der Brandverhütungsschau zu geben. Diese erhält nach 
Ablauf der gemäß § 39 Absatz 3 festzulegenden Fristen, 
spätestens jedoch ein Jahr nach Durchführung der 
Brandverhütungsschau, einen Bericht über die Ergeb-
nisse der Brandverhütungsschau und die erfolgte Män-
gelbeseitigung. Bei Gefahr im Verzug ist eine unverzügli-
che Weitergabe des Berichts an die Gemeinde sicherzu-
stellen.

(2) Zur Unterstützung der Durchführung der Brandver-
hütungsschau dürfen auch Angehörige der Werkfeuer-
wehr eingesetzt werden, die über eine Führungsausbil-
dung zur Gruppenführerin oder zum Gruppenführer und 
zur Brandschutztechnikerin oder zum Brandschutztech-
niker verfügen. Die Qualifi kation ist durch eine erfolg-
reiche Teilnahme an dem Lehrgang für Brandschutztech-
nikerinnen und Brandschutztechniker am Institut der 
Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oder einer vergleichba-
ren Einrichtung eines anderen Landes nachzuweisen.

(3) Soweit bauaufsichtliche wiederkehrende Prüfungen 
durchzuführen sind, ist der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde gemäß § 26 Absatz 4 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
Gelegenheit zu geben, diese Prüfung gemeinsam mit der 
Brandverhütungsschau der Werkfeuerwehr durchzufüh-
ren. Zur frühzeitigen Information zu Terminen der 
Brandverhütungsschau kann der Jahresplan nach §  39 
Absatz 7 dienen.

(4) Die Betrieb oder die Einrichtung archiviert die Be-
richte der Brandverhütungsschauen zur Dokumentation 
und Einsichtnahme durch die Bezirksregierung und 
durch die zuständige Gemeinde.

Teil 10
Übergangsvorschrift und Inkrafttreten

§ 41
Übergangsvorschrift

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende Aner-
kennungs- und Anordnungsbescheide gelten fort. Anpas-
sungsbedarfe, die sich aus der nächsten Überprüfung 
nach den §§ 23 bis 26 ergeben, sind in einen geänderten 
Bescheid aufzunehmen. Die Überprüfungsbehörde legt 
mit dem geänderten Anerkennungs- oder Anordnungsbe-
scheid fest, bis wann die Anpassungen im Einzelnen er-
folgt sein müssen. Die Verpfl ichtung zum Nachweis eines 
Bedarfs- und Entwicklungsplans richtet sich nach §  5 
Absatz 2 Satz 9.

§ 42
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2018

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l
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  Anlage nach § 5 Abs. 1 und 2: 
 

Muster- Bedarfs- und Entwicklungsplan 
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Vorbemerkung 

 

Die Anlage dient als Muster zur Aufstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplans nach § 5 Absatz 1 
durch einen Betrieb oder eine Einrichtung. Um eine landeseinheitliche Struktur sowie einen 
inhaltlichen Mindestrahmen für die Erarbeitung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für 
Werkfeuerwehren sicherzustellen, erfolgt nach § 5 Absatz 2 die Erstellung-  und  Fortschreibung  der 
Planung grundsätzlich  gemäß  der nachfolgenden Prüf- und Gliederungspunkte. Diese sind nicht als 
abschließende Auflistung zu verstehen, sondern sollten bei Bedarf betriebs- und 
einrichtungsspezifisch ergänzt werden. Soweit Angaben abgefragt werden, die aufgrund ihrer 
Eigenheiten keine Relevanz für den jeweiligen Betrieb oder die Einrichtung haben, sind diese mit dem 
Vermerk „nicht zutreffend“ zu kennzeichnen. Insbesondere zu den Teilen 1-3 sind vorhandene 
Angaben innerhalb der internen Notfallpläne/betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne zu 
berücksichtigen und sicherzustellen, dass diese übereinstimmen. Verweise sind dazu möglich.  

Die Erstellung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für Werkfeuerwehren dient 
vorrangig der Eigenkontrolle durch die Verpflichtung zur systematischen Erfassung der für die 
aktuelle und mittelfristige Sicherstellung des betrieblichen Brandschutzes erforderlichen Daten, 
Angaben und Informationen. Diese dient zugleich der Arbeitserleichterung der Bezirksregierungen als 
Überprüfungsbehörde nach § 4 und stellt für diese eine Entscheidungsgrundlage für die 
Anerkennung oder Anordnung dar, ohne jedoch die darin enthaltenen Aussagen und Festlegungen 
akzeptieren zu müssen.  

 

 

1.  Allgemeine Angaben 

1.1 Adressdaten 

 Firma, Name und Anschrift         

 Firmenbezeichnung          

 

1.2 Betriebsart  

 1.2.1  Fabrikation            

 1.2.2  Lagerung                                    

 1.2.3  Sonstige Einrichtung(en)                     

 welche?             

 1.2.4  Betriebszeiten         

 1.2.5 Beschreibung der betrieblichen Infrastruktur 
 (z.B. Bebauung, etwaige Fremdfirmen, Transport: Straßen- und Schienenverkehrsnetz, 
Hafenanlagen/Gewässer usw.)          
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1.3  Personal / Beschäftigte 

1.3.1.  Anzahl der Beschäftigten, Besucher oder sonstiger anwesender Personen je Schicht 

 
Anzahl der 

Beschäftigten je 
Schicht 

Anzahl der Besucher oder 
sonstiger anwesender Personen 
(z.B. Fremdfirmenmitarbeiter) 

je Schicht 

Gesamt 

Früh/Tages-
dienst                   

Spätdienst                   
Nachtdienst                   

  Die Angaben sind ggf. nach Wochentagen zu differenzieren. 

 

1.3.2  Besondere Funktionen der Beschäftigten 

 1.3.2.1   Betriebs-/Werkleitung            

 1.3.2.2   Verantwortliche/r für die Werkfeuerwehr und Werksicherheit  

        

 1.3.2.3   Leitung der Werkfeuerwehr             

 1.3.2.4   stellv. Leitung der Werkfeuerwehr          

 1.3.2.5   Brandschutzbeauftragte/r 

 1.3.2.6   Strahlenschutzbeauftragte/r            

 1.3.2.7   Beauftragte/r für die biologische Sicherheit          

 1.3.2.8   Projektleitung nach Gentechnikgesetz (GenTG)          

 1.3.2.9   Ärztin/Arzt nach Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 

 (GefStoffV)            

 1.3.2.10   besondere Beauftragte (z.B. Gefahrgut, Störfall )          

 

1.4 zuständiger Träger des Brandschutzes (Gemeinde)        
 
1.5 nächstgelegene öffentliche Feuerwache/Feuerwehrgerätehaus       ,  
 Eintreffzeit einer Gruppe nach Alarmierung (gem. Brandschutzbedarfsplan):     Min. 

1.6 Zwischen dem Träger des Brandschutzes und der Werkfeuerwehr sind schriftliche 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit im Einsatzfall  

 mit Datum vom       , Anlage Nr.       getroffen 

1.7  Eine schriftliche Vereinbarung über den Umfang der Meldepflicht an die zuständige 
einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst wurde geschlossen? 

   ja, mit Datum vom      , Anlage Nr.       
   nein 

1.8        Standortverträge 

1.9   Betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan. 
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1.10 Löschwasserversorgung, Löschwasserkonzept. 

1.11 Abwasserentsorgung 

1.12 Löschwasserrückhaltung 

1.13 Ortsfeste Löschanlagen 

1.14 Notstromversorgung des Standorts 

1.15 Betriebliche Aufgabenwahrnehmung der Werkfeuerwehr 

1.16 Aufgabenwahrnehmung nach gesetzlichen Vorschriften  (BHKG, RettG NRW) 

1.17 Interne Notrufeinrichtungen am Standort 

1.17.1  Abfragende Stelle (technisch, organisatorisch, personell, Örtlichkeit) 

1.17.2  Brandmeldeanlagen (Anzahl, Aufschaltung, Verfahrensweise bei Auslösung)  

 

2.  Gefahrenanalyse Standort 

2.1        Umgebungsbedingte Gefahrenquellen 

2.1.1 Gefahren durch Hochwasser und Starkregen 
2.1.2 Gefahren durch Erdbeben 
2.1.3 Gefahren durch Erdrutsch oder Erdsenkung 
2.1.4 Gefahren durch Blitzeinschlag und Witterungseinflüsse 
2.1.5 Verkehrsbedingte Gefahrenquellen (Straße, Schiene, Schiffe)  
2.1.6 Unfall durch Absturz von Luftfahrzeugen 
2.1.7 Eingriff Unbefugter 
2.1.8 Gefahr durch Ausfall Infrastruktur 

2.2   Mögliche Domino-Effekte 

2.3        Betriebsbedingte Risiken 

2.4         Werkspezifische Gefahrenquellen 
(Abschätzung des Gefahrenpotenzials, Abschätzung der Sachwerte und Risikoanalyse, beispielhafte 
Einsatzszenarien aus jüngster Vergangenheit)  

2.4.1 Gefahren durch radioaktive Stoffe  
2.4.2 Gefahren durch biologische Stoffe  
2.4.3 Gefahren durch chemische Stoffe  
2.4.4 Gefahren durch Elektrizität 
2.4.5 Physikalische Gefahren 
2.4.6 Gefahren durch betrieblichen Straßen-, Schienen-, Schiffs- oder Luftverkehr 
2.4.7 Weitere Gefahren (z.B. für/durch Nachbarschaft) 

 

3.  Schadenszenarien und Schutzzieldefinition 

Die Schadensszenarien zur Bemessung der jeweiligen szenarienspezifischen Schutzziele richten sich 
nach den realistisch anzunehmenden betriebs- oder einrichtungsspezifisch zu erwartenden 
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Schadensereignissen. Zur Schutzzieldefinition sind insbesondere die Funktionsstärke, die Hilfsfristen 
und der Erreichungsgrad zu betrachten. 
 
3.1  Schadensszenario 1 (betriebsspezifisches Brandszenario mit Menschenrettung), Bewertung 

und Schutzziel 
 

3.2  Schadensszenario 2 (betriebsspezifische Technische Hilfeleitung mit Menschenrettung), 
Bewertung und Schutzziel 
 

3.3  Schadensszenario 3 ( typisches branchenspezifisches Szenario), Bewertung und Schutzziel 
 
3.4 Schadensszenario 4 (nur bei mehreren unterschiedlichen branchenspezifischen Gefahren), 

Bewertung und Schutzziel 
 
 
4.  Konzeption der Abwehrpotentiale  
 
4.1  Prävention 

4.1.1  Vorbeugender Brandschutz 
4.1.2  Anlagenspezifische Vorkehrungen 
4.1.3  Unterweisungen und Übungen 
 

4.2  Dimensionierung der Werkfeuerwehr 
 

4.2.1  Organisation der Werkfeuerwehr  
   Name Telefon 

 4.2.1.1   Leitung der Werkfeuerwehr                
 4.2.1.2   stellv. Leitung der Werkfeuerwehr             
  
 4.2.1.3   Einsatzkräfte 

 

Sollstärke nach  
§ 19 VObFw 
während der 
Produktions- 
oder 
Betriebszeiten  

Sollstärke nach  
§ 19 VObFw bei 
Betriebsruhe 

Zahl der 
Beschäftigten in 
Vollzeitäquivalenten 
(Ist/Soll) 

hauptberuflich x/x/x/x x/x/x/x  

nebenberuflich x/x/x/x x/x/x/x  

Gesamt x/x/x/x x/x/x/x  

  

 4.2.1.4   Gliederung nach taktischen Einheiten 
       

 4.2.1.5   Ausbildung der Einsatzkräfte (personenunabhängig) 
Als Anlage ist die letzte vor Fertigstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes über IG 
NRW abgegebene Meldung zum Ausbildungsstand beizufügen. 
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4.2.2  Alarmierung und Information  

         4.2.2.1   Interne Notrufnummer der Einsatzzentrale nach § 32 VObFw 

        

 

         4.2.2.2   Alarmierung der hauptberuflichen Einsatzkräfte  

  Wachenalarm / Lautsprecheranlage 
  FME / DME 
  sonstige 

 

         4.2.2.3   Alarmierung der nebenberuflichen Einsatzkräfte  

  Wachenalarm / Lautsprecheranlage 
  FME / DME 
  sonstige 

 

         4.2.2.4   Alarmeinrichtungen zur Information der Mitarbeiter    

  -  Sirenen   ja  nein 
 - Lautsprecheranlagen   ja  nein 
 - Sonstige        

 

        4.2.2.5   Ort der Feuerwehrinformationszentrale(n) und Lagerort der Einsatzunterlagen  

        4.2.2.6   Kommunikation mit der öffentlichen Feuerwehr  

 

4.2.3   Einsatzpläne 

4.2.3.1   Feuerwehrplan nach DIN 14095, Teil 1 des Betriebes/Werkes mit Angabe der 
Anfahrts-, Flucht- und Rettungswege 

           Stand       , Anlage Nr.       
 
                      4.2.3.2   Brandschutzordnung nach DIN 14096, Teil 1-3 

        Stand       , Anlage Nr.       

 
                      4.2.3.3   Alarm- und Ausrückeordnung  
                      Stand      , Anlage Nr.       
 

       4.2.3.4   Existiert ein externer Notfallplan (externer Alarm- und Gefahrenabwehrplan)?  
         nein             ja,     Stand:       

 
                      4.2.3.5   Existiert ein (interner) Alarm- und Gefahrenabwehrplan gem. § 10 StörfallVO  

 nein 
 ja, Stand:        
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4.2.4  Ausrüstung der Werkfeuerwehr  

        4.2.4.1   Feuerwachen/Feuerwehrgerätehäuser   Anzahl    
        Lage der Feuerwachen/Feuerwehrgerätehäuser im Zuständigkeitsbereich  
        (Übersicht als Anlage)  

   

                      4.2.4.2   technische Räume  

 Atemschutzwerkstatt           

  Schlauchwäsche           

  Schlauchlager            

  Fahrzeug-/Pumpenreparaturwerkstatt         

  Feuerlöscherwerkstatt           

  Geräteräume             

  Unterrichtsräume            

  sonstige Werkstätten              

  sonstiger Raum            

 

 

        4.2.4.3   Einsatzzentrale 

               Interne Notrufabfrage     ja  nein 

               Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen    ja  nein 

               Standleitung zur Leitstelle des Kreises/der kreisfreien Stadt  ja  nein 

               Standort im Werk/Betrieb           

                Telefonanschluss          

               Fax – Anschluss          

               E – Mail          

               Ausrüstung mit fernmeldetechnischen Geräten         

               weitere Ausrüstung (z.B. Windrichtungsanzeiger)        

               sonstiges          

                                                   
 

4.2.4.4   Gibt es ein Redundanzkonzept bei Teil- bzw. Gesamtausfall der         
Einsatzzentralentechnik? Wenn ja – kurze Erläuterung des Konzeptes (oder Kopie als 
Anlage zum Erhebungsbogen):       

                             

4.2.4.5   Welche Vorsorge wurde für den Ausfall der Energieversorgung der 
Einsatzzentrale getroffen? (USV, Netzersatz usw.) 
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4.2.5 Planungs- und Rechtsgrundlage (Bsp.: bestehende Bescheide, ICAO-Richtlinie) der 
Dimensionierung der Werkfeuerwehr 

  

5. Standortentwicklung und Fortschreibung 

5.1        Beabsichtigte Standortentwicklung in den kommenden 5 Jahren 

5.1.1  Entwicklung der Infrastruktur 

5.1.2  Entwicklung der Risiken 

5.1.3  Anpassung der Gefahrenabwehr 

5.2        Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung  

– GV. NRW. 2018 S. 691
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Verordnung
zur Durchführung des Unterhaltsvorschuss-

gesetzes 
(UVG-Durchführungsverordnung – UVGDVO)

Vom 11. Dezember 2018

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, verordnet die Landes-
regierung nach Anhörung des fachlich zuständigen Aus-
schusses des Landtags:

§ 1
Allgemeines

(1) Zuständige Stellen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 2 
des Unterhaltsvorschussgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl.  I S.  1446), das 
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl.  I S.  3122) geändert worden ist, sind die 
Kreise und kreisfreien Städte sowie diejenigen kreisan-
gehörigen Gemeinden, bei denen auf Grund von § 2 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes vom 12. Dezember 1990 (GV. NRW. 
S. 664), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2014 (GV. NRW. S. 336) geändert worden ist, eigene 
Jugendämter errichtet sind.

(2) Abweichend hiervon ist das Landesamt für Finanzen 
zuständige Stelle für die Geltendmachung und Vollstre-
ckung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes im Hin-
blick auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz, die ab dem 1. Juli 2019 für Kinder beantragt wer-
den, die bisher keine Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz erhalten haben, bei denen 
eine anerkannte, eine gerichtlich festgestellte oder eine 
auf Grund der Ehe vermutete Vaterschaft besteht und 
deren barunterhaltspfl ichtiger Elternteil nicht verstor-
ben ist. Als Unterhaltsrückgriff im Sinne des Satz 1 gel-
ten die Erstellung und Versendung der Rechtswahrungs-
anzeige an den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, 
und die darauf folgenden Verfahrensschritte.

(3) Die Zuständigkeit der in Absatz 1 benannten Stellen 
umfasst auch die Erhebung und Übermittlung von 
Daten, die für die Geltendmachung und Vollstreckung 
nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes benötigt wer-
den.

§ 2
Ordnungswidrigkeiten

(1) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach §  10 Absatz  1 Nummer  1 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes ist das Landesamt für Fi-
nanzen im Hinblick auf Leistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz im Sinne von § 1 Absatz 2. Im Üb-
rigen sind für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach §  10 Absatz  1 Nummer  1 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes die Kreise und kreisfreien 
Städte sowie diejenigen kreisangehörigen Gemeinden 
zuständig, bei denen auf Grund von § 2 des Ersten Ge-
setzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes eigene Jugendämter errichtet sind.

(2) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach §  10 Absatz  1 Nummer  2 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes sind die Kreise und kreis-
freien Städte sowie diejenigen kreisangehörigen Ge-
meinden, bei denen auf Grund von § 2 des Ersten Geset-
zes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
eigene Jugendämter errichtet sind.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschußgesetzes vom 11. April 1980 (GV. 
NRW. S. 482), die durch Artikel 254 des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 274) geändert worden ist, außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2018 S. 707
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Prüfverordnung

Vom 11. Dezember 2018

Artikel 1

Die Prüfverordnung vom 24. November 2009 (GV. NRW. 
S.  723), die durch Verordnung vom 30. September 2014 
(GV. NRW. S. 615) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

   „§ 5a Prüfung, Wiederholung, Täuschungsversuche, 
Ordnungsverstöße, Rücktritt“. 

 b)  Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:

   „§  13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Über-
gangsregelung“.

2.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Im Satzteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„eins“ durch die Angabe „1“ ersetzt. 

  bb)   In Nummer 5 werden nach dem Wort „Hoch-
häusern“ die Wörter „im Sinne des §  50 Ab-
satz 2 Nummer 1 der Landesbauordnung 2018 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der je-
weils geltenden Fassung (im Folgenden BauO 
NRW 2018 genannt)“ eingefügt.

  cc)   In Nummer 7 wird das Wort „Bruttogrundfl ä-
che“ durch das Wort „Brutto-Grundfl äche“ er-
setzt.

  dd)   In Nummer  11 werden die Wörter „54 Ab-
satz  2 Nummer  22 BauO NRW“ durch die 
Wörter „50 Absatz 1 Satz 3 Nummer 23 BauO 
NRW 2018“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 Nummer  9 wird nach dem ersten Spie-
gelstrich folgender Spiegelstrich eingefügt:

   „– in Hochhäusern wiederkehrend nur die elektri-
schen Anlagen außerhalb von Wohnungen,“

3.   In § 2 Absatz 2 Nummer 7 wird das Wort „fünf“ durch 
das Wort „sechs“ ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. seine Hauptwohnung, seine Niederlassung oder 
seine berufl iche Tätigkeit in Nordrhein-Westfalen 
hat,“.

 b)   In Nummer 6 wird die Angabe „68“ durch die An-
gabe „70“ ersetzt.

5.   In §  7 Absatz  1 Nummer  2 wird die Angabe „68“ 
durch die Angabe „70“ ersetzt.
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6.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„84 Absatz  1 Nummer  20 BauO NRW“ durch die 
Wörter „86 Absatz  1 Nummer  20 und 21 BauO 
NRW 2018“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt: 

   „Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§  36 Absatz  1 Nummer  1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, ist 
in den Fällen von Satz 1 Nummer 3 bis 5 die zu-
ständige Stelle nach § 12.“

7.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 13
  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
  und Übergangsregelung“.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Bauaufsichtlich von der obersten Bauauf-
sichtsbehörde oder der Bezirksregierung Düssel-
dorf anerkannte Sachverständige, deren staatliche 
Anerkennung innerhalb des Jahres 2018 durch 
Vollendung des 68. Lebensjahres erloschen ist, 
werden auf Antrag ohne erneute Prüfung der An-
erkennungsvoraussetzungen staatlich anerkannt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Die Verordnung wird erlassen

1.   bezüglich Nummer 6 Buchstabe b von der Landesre-
gierung auf Grund des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I 
S. 602) und des § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorgani-
sationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421),

2.   im Übrigen von dem Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung auf Grund des § 87 
Absatz 1 Nummer 6 und 7, Absatz 2 Nummer 4 und 5 
und Absatz  9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. 
Juli 2018 (GV. NRW. S.  421) nach Anhörung des zu-
ständigen Ausschusses des Landtags.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2018 S. 707
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Verordnung
über das Haushaltswesen der Kommunen 

im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- 

Westfalen – KomHVO NRW)
Vom 12. Dezember 2018

Auf Grund des § 133 Absatz 1 und 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 

S. 666), der zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium der Finanzen:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Haushaltsplanung, Finanzplanung

§ 1  Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen 

§ 2  Ergebnisplan 

§ 3  Finanzplan 

§ 4  Teilpläne, Budgets 

§ 5  Haushaltssicherungskonzept 

§ 6   Berücksichtigung von Orientierungsdaten im 
Haushaltsplan

§ 7  Vorbericht 

§ 8  Stellenplan 

§ 9  Haushaltsplan für zwei Jahre 

§ 10  Nachtragshaushaltsplan 

Teil 2
Planungsgrundsätze

§ 11  Allgemeine Planungsgrundsätze 

§ 12  Verpfl ichtungsermächtigungen 

§ 13  Investitionen 

§ 14  Verfügungsmittel 

§ 15  Fremde Finanzmittel 

§ 16  Interne Leistungsbeziehungen 

§ 17  Kosten- und Leistungsrechnung 

§ 18  Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 

§ 19  Erläuterungen 

Teil 3
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 20  Grundsätze der Gesamtdeckung 

§ 21  Bildung von Budgets 

§ 22  Ermächtigungsübertragung 

§ 23  Überwachung der Forderungen 

§ 24   Bewirtschaftung und Überwachung der 
 Aufwendungen und Auszahlungen 

§ 25  Berichtspfl icht, haushaltswirtschaftliche Sperre 

§ 26  Vergabe von Aufträgen 

§ 27  Stundung, Niederschlagung und Erlass 

Teil 4
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

§ 28  Buchführung 

§ 29  Inventar, Inventur 

§ 30  Inventurvereinfachungsverfahren 

§ 31  Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

§ 32  Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

Teil 5
Vermögen und Schulden

§ 33  Allgemeine Bewertungsanforderungen 

§ 34  Wertansätze für Vermögensgegenstände 

§ 35  Bewertungsvereinfachungsverfahren 

§ 35a  Bildung von Bewertungseinheiten 

§ 36  Abschreibungen und Zuschreibungen 

§ 37  Wertansätze für Rückstellungen 
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Teil 6
Jahresabschluss

§ 38  Jahresabschluss 

§ 39  Ergebnisrechnung 

§ 40  Finanzrechnung 

§ 41  Teilrechnungen 

§ 42  Bilanz 

§ 43  Rechnungsabgrenzungsposten 

§ 44  Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 

§ 45  Anhang 

§ 46  Anlagenspiegel 

§ 47  Forderungsspiegel 

§ 48  Verbindlichkeitenspiegel 

§ 49  Lagebericht 

Teil 7
Gesamtabschluss

§ 50  Gesamtabschluss 

§ 51  Konsolidierung 

§ 52  Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 

§ 53  Beteiligungsbericht 

Teil 8
Sonderbestimmungen

für die erstmalige Bewertung von Vermögen
und die Eröffnungsbilanz

§ 54  Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

§ 55  Ermittlung der Wertansätze 

§ 56  Besondere Bewertungsvorschriften 

§ 57   Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von 
Wertansätzen 

§ 58   Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung 
der Eröffnungsbilanz 

Teil 9
Schlussvorschriften

§ 59   Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungs-
fristen 

§ 60  Sondervermögen, Treuhandvermögen 

§ 61  Inkrafttreten

Teil 1
Haushaltsplanung, Finanzplanung

§ 1
Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1.  dem Ergebnisplan,

2.  dem Finanzplan,

3.  den Teilplänen,

4.   dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches 
erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

(2) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1.  der Vorbericht,

2.  der Stellenplan,

3.   der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über 
die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung 
des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses 
der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über 
den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die 
Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus 
 Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüber-
schuss oder -fehlbetrag und die Verpfl ichtungser-

mächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans 
nach § 3,

4.   eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 
aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Ver-
pfl ichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen 
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des 
Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des 
Haushaltsjahres,

5.   eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapi-
tals,

6.   eine Übersicht über die aus Verpfl ichtungsermächti-
gungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig 
werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in 
den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch 
nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des 
Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzu-
stellen,

7.   die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die 
Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jah-
resabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der 
von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,

8.   die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse 
der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen ge-
führt werden,

9.   die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse 
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit 
mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und 
Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht 
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen 
treten,

10.   in den kreisfreien Städten die Übersichten mit be-
zirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die 
Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum 
Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu ver-
anschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein-
zahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen 
des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen 
der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen 
(mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

§ 2
Ergebnisplan

(1) Der Ergebnisplan enthält in Form des vorgegebenen 
Musters nach § 133 Absatz 3 der Gemeindeordnung:

die ordentlichen Erträge:

1.  Steuern und ähnliche Abgaben,

2.  Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3.  sonstige Transfererträge,

4.  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5.  privatrechtliche Leistungsentgelte,

6.  Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7.  sonstige ordentliche Erträge,

8.  aktivierte Eigenleistungen,

9.  Bestandsveränderungen,
 die ordentlichen Aufwendungen:

10.  Personalaufwendungen,

11.  Versorgungsaufwendungen,

12.  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

13.  bilanzielle Abschreibungen,

14.  Transferaufwendungen,
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15.  sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem:

16.  Finanzerträge,

17.  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und:

18.  außerordentliche Erträge,

19.  außerordentliche Aufwendungen.

(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr

1.   der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge 
und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als 
ordentliches Ergebnis,

2.   der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,

3.   die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem 
Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit,

4.   der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
den außerordentlichen Aufwendungen als außeror-
dentliches Ergebnis,

5.   die Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit und außerordentlichem Ergebnis als Jahres-
ergebnis

auszuweisen.

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu 
den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage 
des vom für Kommunales zuständigen Ministerium be-
kannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

§ 3
Finanzplan

(1) Der Finanzplan enthält in Form des vorgegebenen 
Musters nach § 133 Absatz 3 der Gemeindeordnung:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1.  Steuern und ähnliche Abgaben,

2.  Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3.  sonstige Transfereinzahlungen,

4.  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5.  privatrechtliche Leistungsentgelte,

6.  Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7.  sonstige Einzahlungen,

8.   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

9.  Personalauszahlungen,

10.  Versorgungsauszahlungen,

11.  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

12.  Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,

13.  Transferauszahlungen,

14.   sonstige Auszahlungen,
aus Investitionstätigkeit
die Einzahlungen:

15.  aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,

16.  aus der Veräußerung von Sachanlagen,

17.  aus der Veräußerung von Finanzanlagen,

18.  von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und

19.   sonstige Investitionseinzahlungen,
die Auszahlungen:

20.  für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

21.  für Baumaßnahmen,

22.  für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,

23.  für den Erwerb von Finanzanlagen,

24.  von aktivierbaren Zuwendungen und

25.   sonstige Investitionsauszahlungen,
aus Finanzierungstätigkeit:

26.   Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsverhältnissen,

27.   Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung,

28.   Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für In-
vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen-
den Rechtsverhältnissen,

29.   Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Li-
quiditätssicherung.

(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr 

1.   der Zahlungsmittelsaldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit,

2.   der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit als Saldo aus Investitionstätigkeit,

3.   die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als 
Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,

4.   der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit als Saldo aus Finanzierungstätig-
keit,

5.   die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanz-
mittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,

6.   die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am An-
fang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmit-
teln am Ende des Haushaltsjahres

auszuweisen.

(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen 
zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage 
des vom für Kommunales zuständigen Ministerium be-
kannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

§ 4
Teilpläne, Budgets

(1) Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Die 
Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen 
aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfi nanzplan. Sie 
werden nach Produktbereichen oder nach Verantwor-
tungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für 
Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebe-
nen Produktrahmens aufgestellt.

(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden 
Maßgaben vorzunehmen:

1.   Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, 
sollen dazu die Ziele und soweit möglich die Kenn-
zahlen zur Messung der Zielerreichung, die Produkt-
gruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben 
werden.

2.   Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach 
Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrie-
ben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktberei-
che nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergebnis-
pläne die Summen der Erträge und der Aufwendun-
gen und deren Teilfi nanzpläne die Summen der 
Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen 
ausweisen müssen.

3.   Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbe-
reichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die 
dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrie-
ben werden. Diesen Teilplänen sind in einer Übersicht 
die Produktbereiche nach Absatz  1 voranzustellen, 
deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und 
der Aufwendungen und deren Teilfi nanzpläne die 
Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für 
Investitionen ausweisen müssen.

(3) Die Teilergebnispläne sind entsprechend §  2 aufzu-
stellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis 
entsprechend § 2 Absatz 2 darzustellen. Soweit Erträge 
und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind 
diese zusätzlich abzubilden.
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(4) Für die Teilfi nanzpläne gilt § 3 entsprechend, soweit 
die dort enthaltenen Einzahlungen und Auszahlungen 
nicht zentral im Haushalt oder einem Teilfi nanzplan ver-
anschlagt sind. Abweichend von Satz 1 kann die Darstel-
lung im Teilfi nanzplan auf § 3 Absatz 1 Nummern 15 bis 
19 und Nummern 20 bis 25 unter Angabe des Saldos aus 
§ 3 Absatz 2 Nummer 2 beschränkt werden. Die Investi-
tionen sind einzeln oberhalb der vom Vertretungsorgan 
festgelegten Wertgrenze unter Angabe der Ein- und Aus-
zahlungen sowie der jeweiligen Investitionssumme und 
der Verpfl ichtungsermächtigungen für die Folgejahre 
darzustellen.

(5) Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen 
Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder 
in der Haushaltssatzung auszuweisen.

(6) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfi nanz-
plan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei 
denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser 
Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Posi-
tion ein Betrag ausgewiesen werden.

§ 5
Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 der Gemein-
deordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der ent-
standenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Be-
seitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskon-
zept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des 
Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie 
nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der 
Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft 
dauerhaft ausgeglichen sein wird.

§ 6
Berücksichtigung von Orientierungsdaten 

im Haushaltsplan

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- 
und Finanzplanung sollen die vom für Kommunales zu-
ständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientie-
rungsdaten berücksichtigt werden.

§ 7
Vorbericht

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eck-
punkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und 
die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im 
Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Er-
gebnis- und Finanzdaten darzustellen.

(2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nach-
folgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1.   welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kom-
mune verfolgt und welche Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr eintreten werden,

2.   wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, 
Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die 
Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die 
Verpfl ichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen 
und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsge-
schäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorange-
gangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und vor-
aussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planungszeitraums entwickeln werden,

3.   wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im 
Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgen-
den drei Jahren entwickeln werden und in welchem 
Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf 
des Finanzplans steht,

4.   welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- 
und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant 
sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die 
Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.   wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter 
besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur 

Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden 
Abbaupfades,

6.   wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt 
wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen 
Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden 
und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7.   welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belas-
tungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalaus-
stattung und der Verlustabdeckung für andere Orga-
nisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umla-
gen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der 
Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherhei-
ten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu 
erwarten sind aus

 a)   den Sondervermögen der Kommune, für die auf-
grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen 
geführt werden,

 b)   den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an 
denen die Kommune beteiligt ist, und

 c)   den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
der Kommune an Unternehmen in einer Rechts-
form des öffentlichen und privaten Rechts.

§ 8
Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderli-
chen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszu-
weisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Ein-
richtungen von Sondervermögen, für die Sonderrech-
nungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und 
Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vor-
jahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stel-
len anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellen-
plan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Verände-
rungen sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist beizufügen:

1.   eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der 
Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, so-
weit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplä-
nen beigefügt sind,

2.   eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nach-
wuchskräfte und der informatorisch beschäftigten 
Dienstkräfte.

§ 9
Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für 
zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnis-
plan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan 
die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpfl ichtungser-
mächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre ge-
trennt aufzuführen.

(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Vertre-
tungsorgan vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vor-
zulegen.

(3) Anlagen nach §  1 Absatz  2 Nummer  8 bis 10, die 
nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
nach Absatz  1 erstellt worden sind, müssen der Fort-
schreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.

§ 10
Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen 
Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der 
Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt sei-
ner Aufstellung übersehbar sind, einschließlich der be-
reits geleisteten oder angeordneten über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die 
damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und 
Kennzahlen enthalten.
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(2) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpfl ich-
tungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf 
die mittelfristige Finanzplanung anzugeben, die Über-
sicht nach § 1 Absatz 2 Nummer 6 ist zu ergänzen.

Teil 2
Planungsgrundsätze

§ 11
Allgemeine Planungsgrundsätze

 (1) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraus-
sichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die 
Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haus-
haltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden 
Beträge zu veranschlagen, sie sind sorgfältig zu schätzen, 
soweit sie nicht errechenbar sind.

(2) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander 
zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts an-
deres bestimmt ist.

(3) Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushalts-
plan veranschlagt werden. Wird ausnahmsweise anders 
verfahren, ist auf die Ansätze gegenseitig zu verweisen.

§ 12
Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Die Verpfl ichtungsermächtigungen sind in den Teil-
fi nanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. 
Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraus-
sichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Dies 
gilt nur für die Investitionen, die nach §  4 Absatz  4 
Satz 3 darzustellen sind.

(2) Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpfl ichtungs-
ermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen 
in Anspruch genommen werden können. Der in der 
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pfl ichtungsermächtigungen darf nicht überschritten wer-
den.

§ 13
Investitionen

(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Vertretungsor-
gan festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haus-
haltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in 
Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirt-
schaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Ver-
gleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach 
§  34 Absatz  2 und 3 und der Folgekosten, die für die 
Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu be-
rücksichtigen.

(2) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Fi-
nanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus 
denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der 
Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstel-
lungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie 
der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeit-
plan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die vor-
aussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der 
Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der 
Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen 
ausweisen.

(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgeleg-
ten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberech-
nung vorliegen.

§ 14
Verfügungsmittel

Verfügungsmittel der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
des Hauptverwaltungsbeamten sind im Haushaltsplan 
gesondert zu veranschlagen. Die verfügbaren Mittel dür-
fen nicht überschritten werden, sind nicht übertragbar 
und nicht deckungsfähig.

§ 15
Fremde Finanzmittel

(1) Im Finanzplan werden nicht veranschlagt:

1.  durchlaufende Finanzmittel,

2.   Finanzmittel, die die Kommune auf Grund rechtlicher 
Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines ande-
ren öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat, ein-
schließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zuge-
wiesenen Finanzmittel,

3.   Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem 
endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Ins-
titution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kosten-
träger abrechnet, anstelle der Kommune vereinnahmt 
oder ausgezahlt werden.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte kann anordnen, dass Zahlungen nach 
Absatz  1 angenommen oder geleistet werden dürfen, 
wenn dies im Interesse der Kommune liegt und gewähr-
leistet ist, dass diese Zahlungen in die Prüfung der Zah-
lungsabwicklung einbezogen werden.

§ 16
Interne Leistungsbeziehungen

Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständi-
gen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen 
erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnis-
plans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und 
müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrech-
nung insgesamt ausgleichen.

§ 17
Kosten- und Leistungsrechnung

(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune soll 
eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung 
der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufga-
benerfüllung geführt werden.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte regelt die Grundsätze über Art und 
Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie 
dem Vertretungsorgan zur Kenntnis vor.

§ 18
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung

(1) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen in 
den Teilplänen richtet sich nach den im Haushaltsjahr 
voraussichtlich besetzten Stellen. Dabei können die Per-
sonalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellen-
plan geführt werden, zentral veranschlagt werden.

(2) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen 
können auf die Teilpläne aufgeteilt oder zentral veran-
schlagt werden.

§ 19
Erläuterungen

Die Ansätze im Haushaltsplan sind, soweit erforderlich, 
zu erläutern. Insbesondere sind zu erläutern:

1.   Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie 
wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen we-
sentlich abweichen,

2.   neue Investitionen; erstrecken sie sich über mehrere 
Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bis-
herige Abwicklung darzulegen,

3.   Notwendigkeit und Höhe der Verpfl ichtungsermächti-
gungen,

4.   Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur 
Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein 
Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpfl ichten, 
sowie

5.   Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere beson-
dere Bestimmungen im Haushaltsplan.
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Teil 3
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 20
Grundsätze der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, 
dienen

1.   die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendun-
gen des Ergebnisplanes und 

2.   die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszah-
lungen des Finanzplanes.

§ 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon un-
berührt.

§ 21
Bildung von Budgets

(1) Zur fl exiblen Haushaltsbewirtschaftung können Er-
träge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. 
In den Budgets ist die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung 
verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzah-
lungen und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge be-
stimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen 
und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Auf-
wendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehrein-
zahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. 
Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten 
nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen.

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer 
Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätig-
keit nach §  3 Absatz  2 Nummer  1 führen. Die Inan-
spruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zuläs-
sig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist 
und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung be-
achtet werden.

§ 22
Ermächtigungsübertragung

(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlun-
gen sind übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustim-
mung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, 
Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

(2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechen-
den Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtli-
cher Verpfl ichtungen zweckgebunden, bleiben die ent-
sprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwen-
dungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächti-
gungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit 
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Vertre-
tungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit An-
gabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den 
Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragun-
gen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der 
Ergebnisrechnung gemäß § 39 Absatz 2 und der Finanz-
rechnung gemäß § 40 und im Anhang gesondert anzuge-
ben.

§ 23
Überwachung der Forderungen

(1) Die der Kommune zustehenden Forderungen sind 
vollständig zu erfassen und rechtzeitig durchzusetzen. 
Der Zahlungseingang ist zu überwachen.

(2) Die Kommune kann davon absehen, Ansprüche von 
weniger als 10 Euro geltend zu machen, es sei denn, dass 
die Durchsetzung aus grundsätzlichen Erwägungen ge-
boten ist, letzteres gilt insbesondere für Gebühren.

(3) Mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
kann auf der Grundlage der Gegenseitigkeit etwas ande-
res vereinbart werden.

§ 24
Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen 

und Auszahlungen

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen 
dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn 
die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruch-
nahme ist zu überwachen.

(2) Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die 
rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert 
sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begon-
nener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Inanspruchnahme 
von Verpfl ichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine 
Zuweisungen, die die Kommune zurückzuzahlen hat, 
sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf 
Erträge der Vorjahre beziehen.

(5) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrver-
merke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit 
sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans fest-
stehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung 
auszuweisen.

§ 25
Berichtspfl icht, haushaltswirtschaftliche Sperre

(1) Das Vertretungsorgan ist unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn sich abzeichnet, dass

1.   sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Fi-
nanzplanes wesentlich verschlechtert, 

2.   sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des 
 Finanzplanes nach § 4 Absatz 4 Satz 3 wesentlich er-
höhen werden oder

3.   eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach Absatz  2 
ausgesprochen wird.

(2) Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und 
Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es 
erfordert, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für 
Aufwendungen und Auszahlungen und Verpfl ichtungser-
mächtigungen durch die Kämmerin oder den Kämmerer 
gesperrt werden. §  81 Absatz  4 der Gemeindeordnung 
bleibt unberührt.

§ 26
Vergabe von Aufträgen

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche 
Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die 
Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Aus-
nahme rechtfertigen.

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen in einer fi nanziellen 
Größenordnung unterhalb der gemäß § 106 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl.  I S.  1750, 
3245), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. 
Juli 2018 (BGBl.  I S. 1151) geändert worden ist, festge-
legten Schwellenwerte sind die Vergabebestimmungen 
anzuwenden, die das für Kommunales zuständige Minis-
terium bekannt gibt.

§ 27
Stundung, Niederschlagung und Erlass

(1) Ansprüche der Kommune dürfen ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit 
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel ange-
messen zu verzinsen.

(2) Ansprüche der Kommune dürfen niedergeschlagen 
werden, wenn zu erwarten ist, dass die Einziehung kei-
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nen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einzie-
hung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

(3) Ansprüche der Kommune dürfen ganz oder zum Teil 
erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte 
bedeuten würde. Das Gleiche gilt für die Rückzahlung 
oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(4) Ansprüche der Kommune, die diese als dauerhaft un-
einbringlich einschätzt, sind auszubuchen und dürfen 
nicht im Inventar geführt werden.

Teil 4
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

§ 28
Buchführung

(1) Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und 
Schuldenlage sind nach dem System der doppelten 
Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersicht-
lich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Bücher müssen 
Auswertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der 
sachlichen Ordnung sowie in zeitlicher Ordnung zulas-
sen.

(2) Die Eintragungen in die Bücher müssen vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, 
so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und 
Abwicklung nachvollziehbar sind. Eine Eintragung oder 
eine Aufzeichnung in den Büchern darf nicht in einer 
Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt 
nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen 
dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit 
es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später 
gemacht worden sind.

(3) Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis 
der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che und Verpfl ichtungen zu erbringen ist, zu Grunde zu 
legen (begründende Unterlagen). Die Buchungsbelege 
müssen Hinweise enthalten, die eine Verbindung zu den 
Eintragungen in den Büchern herstellen.

(4) Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Ge-
schäftsvorfälle sind die Zahlungen für den Ausweis in 
der Finanzrechnung durch eine von der Kommune be-
stimmte Buchungsmethode zu ermitteln. Die Ermittlung 
darf nicht durch eine indirekte Rückrechnung aus dem 
in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis 
erfolgen.

(5) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Da-
tenverarbeitung (DV-Buchführung) muss unter Beach-
tung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) sichergestellt werden, dass

1.   fachlich geprüfte Programme und freigegebene Ver-
fahren eingesetzt werden,

2.   die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, 
verarbeitet und ausgegeben werden,

3.   nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann, welche 
Daten eingegeben oder verändert hat,

4.   in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt ein-
gegriffen werden kann,

5.   die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und 
nicht unbefugt verändert werden können,

6.   die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen jederzeit in angemessener Frist les-
bar und maschinell auswertbar sind,

7.   Berichtigungen der Bücher protokolliert und die 
Protokolle wie Belege aufbewahrt werden,

8.   elektronische Signaturen mindestens während der 
Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sind,

9.   die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen 
und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder 
Zahlungsverpfl ichtungen sowie für die ordnungsge-
mäße Abwicklung der Buchführung und des Zah-
lungsverkehrs erforderlich sind, einschließlich eines 

Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze und 
die Dokumentation der eingesetzten Programme und 
Verfahren bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
verfügbar bleiben, § 59 bleibt unberührt,

10.   die Verwaltung von Informationssystemen und auto-
matisierten Verfahren von der fachlichen Sachbear-
beitung und der Erledigung von Aufgaben der Fi-
nanzbuchhaltung verantwortlich abgegrenzt wird.

(6) Für durchlaufende Finanzmittel sowie andere haus-
haltsfremde Vorgänge sind gesonderte Nachweise zu füh-
ren.

(7) Der Buchführung ist der vom für Kommunales zu-
ständigen Ministerium bekannt gegebene Kontenrahmen 
zu Grunde zu legen. Der Kontenrahmen kann bei Bedarf 
ergänzt werden. Die eingerichteten Konten sind in einem 
Verzeichnis (Kontenplan) aufzuführen.

§ 29
Inventar, Inventur

(1) Für die Aufstellung des Inventars und die Durchfüh-
rung der Inventur gemäß §  91 Absatz  1 und 2 der Ge-
meindeordnung gilt: 

1.   Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens so-
wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie 
regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die 
Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer 
gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 
Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand 
in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammen-
setzung nur geringen Veränderungen unterliegt, je-
doch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche 
Bestandsaufnahme durchzuführen;

2.   wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfah-
ren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren 
und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks 
alle 20 Jahre durchzuführen und

3.   gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermö-
gens sowie andere gleichartige oder annähernd 
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und 
Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammen-
gefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert 
angesetzt werden.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchfüh-
rung der Inventur.

(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind 
so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige 
Dritte in angemessener Zeit nachvollziehbar sind.

§ 30
Inventurvereinfachungsverfahren

(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand 
der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert 
auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer 
Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. 
Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf 
diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussage-
wert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsauf-
nahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss 
eines Haushaltsjahres bedarf es einer körperlichen Be-
standsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen 
Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspre-
chenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Be-
stand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und 
Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für 
diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwen-
dung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für 
die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen be-
weglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre 
nicht überschreiten.
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(3) In dem Inventar für den Schluss eines Haushaltsjah-
res brauchen Vermögensgegenstände nicht verzeichnet zu 
werden, wenn 

1.   die Kommune ihren Bestand auf Grund einer körper-
lichen Bestandsaufnahme oder auf Grund eines nach 
Absatz  2 zulässigen anderen Verfahrens nach Art, 
Menge und Wert in einem besonderen Inventar ver-
zeichnet hat, das für einen Tag innerhalb der letzten 
drei Monate vor oder der ersten beiden Monate nach 
dem Schluss des Haushaltsjahres aufgestellt ist, und 

2.   auf Grund des besonderen Inventars durch Anwen-
dung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entsprechenden Fortschreibungs- oder Rück-
rechnungsverfahrens gesichert ist, dass der am 
Schluss des Haushaltsjahres vorhandene Bestand der 
Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt ord-
nungsgemäß bewertet werden kann.

(4) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte kann für bewegliche Gegenstände des 
Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 
800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, Befrei-
ungen von §  91 Absatz  1 und 2 der Gemeindeordnung 
vorsehen.

(5) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeug-
nisse bereits dem Lager entnommen sind, gelten sie als 
verbraucht und dürfen nicht erfasst und bewertet wer-
den.

§ 31
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung

(1) Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von 
Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die 
Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang ist 
zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die durch-
laufenden und die fremden Finanzmittel nach § 15 Ab-
satz 1 gesondert zu erfassen.

(2) Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpfl ich-
tung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen und 
festzustellen (sachliche und rechnerische Feststellung). 
Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte regelt die Befugnis für die sachliche und 
rechnerische Feststellung.

(3) Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht 
von demselben Beschäftigten wahrgenommen werden. 
Beschäftigten, denen die Buchführung oder die Abwick-
lung von Zahlungen obliegt, darf die Befugnis zur sach-
lichen und rechnerischen Feststellung nur übertragen 
werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen 
beurteilt werden kann. Zahlungsaufträge sind von zwei 
Beschäftigten freizugeben.

(4) Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des Bu-
chungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungsta-
ges mit den Bankkonten abzugleichen. Am Ende des 
Haushaltsjahres sind sie für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanz-
mitteln ist festzustellen.

(5) Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jähr-
lich unvermutet zu prüfen. Überwacht die örtliche Rech-
nungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung, kann 
von der unvermuteten Prüfung abgesehen werden.

(6) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine 
angemessene Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der 
im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Aus-
zahlungen sicherzustellen.

§ 32
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht

(1) Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben 
der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichti-
gung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Ver-
wahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicher-
zustellen, sind von der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten nähere Vorschriften 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu 
erlassen. Die Vorschriften können ein Weisungsrecht oder 

einen Zustimmungsvorbehalt der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder des Hauptverwaltungsbeamten vorsehen, 
müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und bedür-
fen der Schriftform. Sie sind dem Vertretungsorgan zur 
Kenntnis zu geben.

(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz  1 müssen 
mindestens Bestimmungen in Ausführung des §  23 Ab-
satz 1 und der §§ 28, 31 und 59 sowie über

1.   die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuch-
haltung (Geschäftsablauf) mit Festlegungen über 

 1.1 sachbezogene Verantwortlichkeiten,

 1.2   schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder elektro-
nische Signaturen mit Angabe von Form und Um-
fang,

 1.3   zentrale oder dezentrale Erledigung der Zah-
lungsabwicklung mit Festlegung eines Verant-
wortlichen für die Sicherstellung der Zahlungsfä-
higkeit,

 1.4   Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsab-
wicklung sowie die Identifi kation von Buchungen,

 1.5   die tägliche Abstimmung der Konten mit Ermitt-
lung der Liquidität,

 1.6   die Jahresabstimmung der Konten für den Jahres-
abschluss,

 1.7  die Behandlung von Kleinbeträgen,

 1.8   Stundung, Niederschlagung und Erlass von An-
sprüchen der Kommune,

 1.9   Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Festle-
gung einer zentralen Stelle sowie gegebenenfalls 
weiterer Stellen mit deren abweichend davon fest-
gelegten Einzelzuständigkeiten,

2.   den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in 
der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über 

 2.1  die Freigabe von Verfahren,

 2.2  Berechtigungen im Verfahren,

 2.3   Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer 
Veränderungen,

 2.4   Identifi kationen innerhalb der sachlichen und 
zeitlichen Buchung, 

 2.5   Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen,

 2.6  Sicherung und Kontrolle der Verfahren,

 2.7   die Abgrenzung der Verwaltung von Informations-
systemen und automatisierten Verfahren von der 
fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung 
der Aufgaben der Finanzbuchhaltung,

3.   die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen 
über 

 3.1  Einrichtung von Bankkonten,

 3.2   Unterschriften von zwei Beschäftigten im Bank-
verkehr,

 3.3   Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme 
von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte und Au-
tomaten,

 3.4   Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kredit-
karte sowie Schecks,

 3.5  Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel,

 3.6   Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Li-
quiditätssicherung,

 3.7   die durchlaufende Zahlungsabwicklung und 
fremde Finanzmittel,

 3.8   die Bereitstellung von Liquidität im Rahmen eines 
Liquiditätsverbundes, wenn ein solcher eingerich-
tet ist,

4.   die Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhal-
tung mit Festlegungen über

 4.1   ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personal-
union,

 4.2  die Sicherheitseinrichtungen,
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 4.3   die Aufsicht und Kontrolle über Buchführung und 
Zahlungsabwicklung,

 4.4  regelmäßige und unvermutete Prüfungen,

 4.5   die Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung 
und der Kämmerin oder des Kämmerers, 

5.   die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wert-
gegenständen sowie von Unterlagen nach § 59 

enthalten.

(3) Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen 
obliegt, können mit der Stundung, Niederschlagung und 
dem Erlass von kommunalen Ansprüchen beauftragt 
werden, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient 
und eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet ist.

(4) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte hat die Aufsicht über die Finanzbuch-
haltung. Sie oder er kann die Aufsicht einer Beigeordne-
ten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem 
sonstigen Beschäftigten übertragen, der oder dem nicht 
die Abwicklung von Zahlungen obliegt. Ist eine Kämme-
rin oder ein Kämmerer bestellt, so hat sie oder er die 
Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern sie oder er 
nicht nach § 93 Absatz 2 der Gemeindeordnung als Ver-
antwortliche oder als Verantwortlicher für die Finanz-
buchhaltung bestellt ist.

Teil 5
Vermögen und Schulden

§ 33
Allgemeine Bewertungsanforderungen

(1) Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisen-
den Vermögens und der Schulden ist unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzu-
nehmen. Dabei gilt insbesondere:

1.   Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushalts-
jahres müssen mit denen der Schlussbilanz des vor-
hergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen.

2.   Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind 
zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

3.   Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, namentlich 
sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 
zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berück-
sichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jah-
resabschlusses bekannt geworden sind; Risiken und 
Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die 
besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushalts-
wirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit 
spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu 
berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag reali-
siert sind.

4.   Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und er-
zielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten 
der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu 
berücksichtigen.

5.   Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange-
wandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten 
werden.

(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur in be-
gründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

§ 34
Wertansätze für Vermögensgegenstände

(1) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzuneh-
men, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum 
daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. 
Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszu-
weisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgaben-
erfüllung der Kommune zu dienen.

(2) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die ge-
leistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwer-
ben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu verset-
zen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zuge-
ordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten 
gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen 

Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungs-
preises sind abzusetzen.

(3) Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die 
durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruch-
nahme von Diensten für die Herstellung eines Vermö-
gensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über 
seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentli-
che Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Material-
kosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der 
Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten 
dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materi-
algemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkos-
ten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet wer-
den. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwen-
dungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für 
freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Al-
tersversorgung brauchen nicht eingerechnet zu werden. 
Aufwendungen im Sinne der Sätze 3 und 4 dürfen nur 
insoweit berücksichtigt werden, als sie auf den Zeitraum 
der Herstellung entfallen.

(4) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Her-
stellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, welches zur 
Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegen-
stands verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten 
angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Her-
stellung entfallen.

(5) Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzuset-
zen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbe-
trag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- 
oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermin-
dern.

§ 35
Bewertungsvereinfachungsverfahren

Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger 
Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt 
werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften 
oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst ver-
braucht oder veräußert worden sind. § 29 Absatz 1 Num-
mer 1 und 3 sind auch auf den Jahresabschluss anwend-
bar.

§ 35a
Bildung von Bewertungseinheiten

Werden Kredite gemäß § 86 Absatz 1 Satz 4 der Gemein-
deordnung aufgenommen, kann §  254 des Handelsge-
setzbuchs angewandt werden. Sofern hiervon Gebrauch 
gemacht wird, sind § 88 Absatz 1 der Gemeindeordnung, 
§ 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3, § 36 Absatz 1 dieser Ver-
ordnung und §  256a des Handelsgesetzbuchs in dem 
Umfang und für den Zeitraum nicht anzuwenden, in 
dem die gegenläufi gen Wertänderungen oder Zahlungs-
ströme sich ausgleichen.

§ 36
Abschreibungen und Zuschreibungen

(1) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Ab-
schreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushalts-
jahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand 
voraussichtlich genutzt wird. Die degressive Abschrei-
bung oder die Leistungsabschreibung können dann an-
gewandt werden, wenn dies dem tatsächlichen Ressour-
cenverbrauch besser entspricht.

(2) Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die 
mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) 
Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern be-
stimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus 
dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es 
sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäu-
debestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen 
mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei 
Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise 
mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht 
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und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern be-
stimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände 
ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausge-
schlossen.

(3) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den 
Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überstei-
gen, die selbstständig genutzt werden können und einer 
Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Auf-
wand verbucht werden. In diesem Fall wird die Auszah-
lung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

(4) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die 
vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt 
gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu 
Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rah-
mens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtli-
chen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nut-
zungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zu-
künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet 
wird. Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschrei-
bungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen 
sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

(5) Wird, soweit nicht von der Möglichkeit des Absatzes 
2 Gebrauch gemacht wird, durch Erhaltung oder In-
standsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlage-
vermögens oder einer Komponente desselben, die im 
Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, eine 
Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer er-
reicht, ist er neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer 
neu zu bestimmen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 
in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 
eine Verkürzung eintritt.

(6) Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer vor-
aussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögens-
gegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um 
diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem 
am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen 
können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer 
voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorge-
nommen werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind 
im Anhang zu erläutern.

(7) Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 
von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Her-
stellung von Infrastrukturvermögen können außerplan-
mäßige Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Ver-
mögensgegenstände linear auf den Zeitraum verteilt 
werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft 
oder hergestellt werden. Absatz  6 Satz  3 gilt entspre-
chend.

(8) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens 
sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizule-
genden Wert am Abschlussstichtag ergibt.

(9) Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, 
dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr be-
stehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang 
der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschrei-
bungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 
zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu er-
läutern.

§ 37
Wertansätze für Rückstellungen

(1) Pensionsverpfl ichtungen nach den beamtenrechtli-
chen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen. Zu 
den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Ver-
sorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und 
andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwert-
verfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist 
ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen. 
Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 75 des 
Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie andere Ansprüche außerhalb 
des Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann als prozentualer Anteil der Rück-
stellungen für Versorgungsbezüge nach Satz  1 ermittelt 

werden. Der Prozentsatz nach Satz 5 ist aus dem Verhält-
nis des Volumens der gezahlten Leistungen nach Satz 5 
zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu er-
mitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser 
Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehen-
den Haushaltsjahren. Die Ermittlung des Prozentsatzes 
ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen. Abweichend 
kann der Barwert für die gesamten zukünftigen Ansprü-
che nach Satz 5 auf Grundlage des Durchschnitts dieser 
Leistungen im vorgenannten Zeitraum ermittelt werden.

(2) Soweit auf Grund einer allgemeinen Besoldungsan-
passung Zuführungen zu den Rückstellungen nach Ab-
satz 1 erforderlich sind, können diese Beträge ratierlich 
über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden 
Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise 
der Ergebnisrechnung verteilt werden.

(3) Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 
sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und 
Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entspre-
chend für die Sanierung von Altlasten.

(4) Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen 
sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist 
und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die 
vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag 
einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

(5) Für Verpfl ichtungen, die dem Grunde oder der Höhe 
nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 
sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern 
der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss 
wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig 
entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschluss-
stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme vor-
aussichtlich erfolgen wird. Ferner können Rückstellun-
gen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in 
künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung 
zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen, §  22 Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen, § 2 Städteregion Aachen 
Gesetz, §  19 des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzah-
lungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der 
Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur 
Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-West-
falen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbe-
zogen werden.

(6) Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen an-
gesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht 
geringfügig sein wird.

(7) Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, 
soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen 
sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund 
hierfür entfallen ist.

Teil 6
Jahresabschluss

§ 38
Jahresabschluss

(1) Die Kommune hat zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in 
dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. 
Der Jahresabschluss besteht aus

1.  der Ergebnisrechnung,

2.  der Finanzrechnung,

3.  den Teilrechnungen,

4.  der Bilanz und

5.  dem Anhang.

(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach §  49 
beizufügen. Sofern eine Kommune von der größenabhän-
gigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung 
des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes 
Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen 
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Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwen-
dungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungs-
pfl ichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzu-
nehmen.

§ 39
Ergebnisrechnung

(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt 
von einander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendun-
gen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 
Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt §  2 ent-
sprechend.

(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden 
Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des 
Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des 
Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Ver-
gleich anzufügen, der die nach § 22 Absatz 1 übertrage-
nen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

(3) Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der 
allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nach-
richtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

§ 40
Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr einge-
gangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen 
getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aus-
zahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zu-
gelassen ist. Für die Aufstellung der Finanzrechnung fi n-
den § 3 und § 39 Absatz 2 entsprechende Anwendung. In 
dieser Aufstellung sind die Zahlungen aus der Aufnahme 
und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
gesondert auszuweisen. Fremde Finanzmittel nach §  15 
Absatz 1 sind darin in Höhe der Änderung ihres Bestan-
des gesondert vor den gesamten liquiden Mitteln auszu-
weisen.

§ 41
Teilrechnungen

(1) Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilplänen 
sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung 
und Teilfi nanzrechnung, aufzustellen. § 39 Absatz 2 fi n-
det entsprechende Anwendung.

(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen zu 
den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen 
und Kennzahlen zu ergänzen.

§ 42
Bilanz

(1) Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als 
Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu 
enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu 
gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht 
mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte 
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.

(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten

1. Anlagevermögen, 

 1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände,

 1.2  Sachanlagen, 

  1.2.1   Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte,

   1.2.1.1  Grünfl ächen,

   1.2.1.2  Ackerland,

   1.2.1.3  Wald, Forsten,

   1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke,

  1.2.2   Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte,

   1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen,

   1.2.2.2  Schulen,

   1.2.2.3  Wohnbauten,

   1.2.2.4   Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
 Betriebsgebäude,

  1.2.3  Infrastrukturvermögen, 

   1.2.3.1   Grund und Boden des Infrastruktur-
vermögens,

   1.2.3.2  Brücken und Tunnel,

   1.2.3.3   Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 
und Sicherheitsanlagen,

   1.2.3.4   Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen,

   1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen,

   1.2.3.6   Sonstige Bauten des Infrastruktur-
vermögens,

  1.2.4  Bauten auf fremdem Grund und Boden,

  1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler,

  1.2.6   Maschinen und technische Anlagen, 
 Fahrzeuge,

  1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung,

  1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau,

 1.3  Finanzanlagen, 

  1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen,

  1.3.2  Beteiligungen,

  1.3.3  Sondervermögen,

  1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens,

  1.3.5  Ausleihungen,

   1.3.5.1  an verbundene Unternehmen,

   1.3.5.2  an Beteiligungen,

   1.3.5.3  an Sondervermögen,

   1.3.5.4  Sonstige Ausleihungen,

2.  Umlaufvermögen,

 2.1  Vorräte,

  2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren,

  2.1.2  Geleistete Anzahlungen,

 2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,

  2.2.1   Öffentlich-rechtliche Forderungen und For-
derungen aus Transferleistungen,

  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen,

  2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände,

 2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens,

 2.4  Liquide Mittel,

3.  Aktive Rechnungsabgrenzung,

  zu gliedern und nach Maßgabe des § 44 Absatz 7 um 
den Posten

4.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

 zu ergänzen.

(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten

1.  Eigenkapital,

 1.1  Allgemeine Rücklage,

 1.2  Sonderrücklagen,

 1.3  Ausgleichsrücklage,

 1.4  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,

2.  Sonderposten,

 2.1  für Zuwendungen,

 2.2  für Beiträge,
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 2.3  für den Gebührenausgleich,

 2.4  Sonstige Sonderposten,

3.  Rückstellungen,

 3.1  Pensionsrückstellungen,

 3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten,

 3.3  Instandhaltungsrückstellungen,

 3.4   Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6,

4.  Verbindlichkeiten,

 4.1  Anleihen,

  4.1.1  für Investitionen,

  4.1.2  zur Liquiditätssicherung,

 4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,

  4.2.1  von verbundenen Unternehmen,

  4.2.2  von Beteiligungen,

  4.2.3  von Sondervermögen,

  4.2.4  vom öffentlichen Bereich,

  4.2.5  von Kreditinstituten,

 4.3   Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-
sicherung,

 4.4   Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,

 4.5   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
 Leistungen,

 4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,

 4.7  Sonstige Verbindlichkeiten,

 4.8  Erhaltene Anzahlungen,

5.  Passive Rechnungsabgrenzung

zu gliedern.

(5) In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absät-
zen 3 und 4 der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläu-
tern. Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, 
kann entfallen, es sei denn, dass im vorhergehenden 
Haushaltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewie-
sen wurde.

(6) Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr 
Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Ab-
sätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberich-
tigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist 
dies im Anhang anzugeben.

(7) Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zu-
sammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, 
der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schul-
denlage der Kommune nicht erheblich ist oder dadurch 
die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zu-
sammenfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang an-
zugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu an-
deren Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schul-
den unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

(8) Die Zuordnung von Wertansätzen für Vermögensge-
genstände und Schulden zu den Posten der Bilanz ist auf 
der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen 
Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vor-
zunehmen.

§ 43
Rechnungsabgrenzungsposten

(1) Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor 
dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen, anzusetzen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Sach-
zuwendungen geleistet werden.

(2) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit 
höher als der Auszahlungsbetrag, so darf der Unter-
schiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungspos-
ten aufgenommen werden. Der Unterschiedsbetrag ist 
durch planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, 

die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt 
werden können.

(3) Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor 
dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit 
sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen, anzusetzen. Satz  1 gilt entsprechend, wenn 
erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte wei-
tergeleitet werden.

§ 44
Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten

(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst herge-
stellt wurden, dürfen nicht aktiviert werden.

(2) Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegen-
stände, an denen die Kommune das wirtschaftliche Ei-
gentum hat, sind die Vermögensgegenstände zu aktivie-
ren. Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch 
die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeit-
bezogenen Gegenleistungsverpfl ichtung verbunden, ist 
diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren 
und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsver-
pfl ichtung aufzulösen. Besteht eine mengenbezogene Ge-
genleistungsverpfl ichtung, ist diese als immaterieller Ver-
mögensgegenstand des Anlagevermögens zu bilanzieren. 
Ein Rechnungsabgrenzungsposten ist auch bei einer 
Sachzuwendung zu bilden.

(3) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Ab-
satz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertver-
änderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen 
sind im Anhang zu erläutern.

(4) Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertrags-
wirksame Aufl ösung durch den Zuwendungsgeber ausge-
schlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten 
Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrück-
lage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch ge-
bildet werden, um die vom Vertretungsorgan beschlos-
sene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-
ständen zu sichern. In dem Jahr, in dem die vorgesehenen 
Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, ist die Son-
derrücklage durch Umschichtung in die allgemeine 
Rücklage insoweit aufzulösen. Sonstige Sonderrücklagen 
dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz 
oder Verordnung zugelassen sind.

(5) Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete 
Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Son-
derposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital 
und den Rückstellungen anzusetzen. Die Aufl ösung der 
Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geför-
derten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Werden er-
haltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weiter-
geleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet werden, 
wenn die Kommune die geförderten Vermögensgegen-
stände nach Absatz 2 Satz 1 zu aktivieren hat.

(6) Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Ein-
richtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die 
nach §  6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind 
als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. 
Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, 
sind im Anhang anzugeben.

(7) Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passiv-
posten über die Aktivposten, ist der entsprechende Be-
trag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung 
„Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ geson-
dert auszuweisen.

§ 45
Anhang

(1) Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die ver-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an-
zugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die 
in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwen-
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dung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist 
zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, 
dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen 
können.

(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1.   Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jah-
resabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,

2.   die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre 
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Ei-
genkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haus-
haltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung,

3.   Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung 
und von bisher angewandten Bewertungs- und Bi-
lanzierungsmethoden,

4.   die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für 
die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 
gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstel-
lungsbetrages,

5.   die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstel-
lungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es 
sich um wesentliche Beträge handelt,

6.   Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen 
linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Ab-
schreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen,

7.   noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Er-
schließungsmaßnahmen,

8.   bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsum-
rechnung, 

9.  die Verpfl ichtungen aus Leasingverträgen,

10.   Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des 
Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergeb-
nis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, 
für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich 
um Beteiligungen im Sinne des §  271 Absatz  1 des 
Handelsgesetzbuchs handelt,

11.  bei Anwendung des § 35a,

 a)   mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstän-
de, Schulden, schwebende Geschäfte und mit ho-
her Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen 
zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten 
von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie 
die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesi-
cherten Risiken,

 b)   für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in 
welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich 
die gegenläufi gen Wertänderungen oder Zah-
lungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen 
einschließlich der Methode der Ermittlung,

 c)   eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlich-
keit erwarteten Transaktionen, die in Bewer-
tungseinheiten einbezogen wurden,

  soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht 
werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum 
ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das 
Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel 
auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sach-
verhalte, aus denen sich künftig erhebliche fi nanzielle 
Verpfl ichtungen ergeben können, und weitere wichtige 
Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeord-
nung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen 
sind.

(3) Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungs-
spiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46 
bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht 
über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltser-
mächtigungen beizufügen.

(4) Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne 
beherrschenden Einfl uss halten und somit von der Auf-
stellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteili-
gungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämt-
licher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffent-
lich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die 
Übersicht muss die Angaben nach §  117 Absatz  2 Ge-
meindeordnung enthalten.

§ 46
Anlagenspiegel

(1) Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten 
des Anlagevermögens darzustellen. 

(2) Im Anhang ist die Entwicklung der einzelnen Posten 
des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliede-
rung darzustellen. Dabei sind, ausgehend von den ge-
samten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zu-
gänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des 
Geschäftsjahrs sowie die Abschreibungen gesondert auf-
zuführen. Zu den Abschreibungen sind gesondert fol-
gende Angaben zu machen: 

1.   die Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe zu Be-
ginn und Ende des Geschäftsjahrs,

2.   die im Laufe des Geschäftsjahrs vorgenommenen Ab-
schreibungen und

3.   Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten 
Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen 
sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahrs.

Sind in die Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital 
einbezogen worden, ist für jeden Posten des Anlagever-
mögens anzugeben, welcher Betrag an Zinsen im Ge-
schäftsjahr aktiviert worden ist.

§ 47
Forderungsspiegel

(1) Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kom-
mune nachzuweisen. Er ist mindestens entsprechend § 42 
Absatz 3 Nummer 2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern.

(2) Zu den Posten nach Absatz  1 Satz  2 ist jeweils der 
Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderun-
gen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis 
fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Ge-
samtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.

§ 48
Verbindlichkeitenspiegel

(1) Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkei-
ten der Kommune nachzuweisen. Er ist mindestens ent-
sprechend §  42 Absatz  4 Nummer  4 zu gliedern. Nach-
richtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestel-
lung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter 
Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen.

(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 1 sind jeweils der 
Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbind-
lichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von 
einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren 
sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstich-
tag anzugeben.

§ 49
Lagebericht

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune ver-
mittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über 
die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. 
Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, 
die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine aus-
gewogene und umfassende, dem Umfang der kommuna-
len Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haus-
haltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die 
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Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, 
soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, 
einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresab-
schluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch 
ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Ent-
wicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende 
Annahmen sind anzugeben.

Teil 7
Gesamtabschluss

§ 50
Gesamtabschluss

(1) Der Gesamtabschluss besteht aus 

1.  der Gesamtergebnisrechnung,

2.  der Gesamtbilanz,

3.  dem Gesamtanhang,

4.  der Kapitalfl ussrechnung und

5.  dem Eigenkapitalspiegel.

(2) Dem Gesamtabschluss ist ein Gesamtlagebericht bei-
zufügen.

(3) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes be-
stimmt ist, die §§  33 bis 39, 42 bis 44 und 48 entspre-
chend anzuwenden.

(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs verwiesen wird, fi nden diese in der Fas-
sung des Handelsgesetzbuchs vom 10. Mai 1897 (RGBl. 
S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693), entsprechende Anwendung.

§ 51
Konsolidierung

(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffent-
lich-rechtlichen Organisationsformen sind entsprechend 
den §§  300, 301, 303 bis 305 und 307 bis 309 des Han-
delsgesetzbuchs zu konsolidieren.

(2) Stehen Unternehmen und Einrichtungen des priva-
ten Rechts unter der einheitlichen Leitung der Kom-
mune, sind diese entsprechend Absatz  1 zu konsolidie-
ren. Dies gilt auch, wenn der Kommune

1.   die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zu-
steht,

2.   das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu be-
stellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesell-
schafterin ist oder

3.   das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfl uss auf 
Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen 
Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Sat-
zungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgebli-
chem Einfl uss der Kommune sind entsprechend den 
§§  311 und 312 des Handelsgesetzbuchs zu konsolidie-
ren.

§ 52
Gesamtlagebericht, Gesamtanhang

(1) Durch den Gesamtlagebericht ist das durch den Ge-
samtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kom-
mune einschließlich der verselbstständigten Aufgaben-
bereiche zu erläutern. Dazu sind in einem Überblick der 
Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des 
Gesamtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsäch-
lichen Verhältnissen darzustellen. Außerdem hat der La-
gebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Um-
fang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende 
Analyse der Haushaltswirtschaft der Kommune unter 
Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche 
und der Gesamtlage der Kommune zu enthalten. In die 
Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, 

soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kom-
mune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im 
Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert wer-
den. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künf-
tige Gesamtentwicklung der Kommune einzugehen, zu 
Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Der Ge-
samtabschluss muss zu sämtlichen verselbstständigten 
Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privat-
rechtlicher Form die Angaben nach § 53 Absatz 1 bis 3 
enthalten.

(2) Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbi-
lanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige 
Dritte die Wertansätze beurteilen können. Die Anwen-
dung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und 
Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben.

(3) Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalfl ussrechnung 
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstan-
dards Nummer 21 (DRS 21) in der vom Bundesministe-
rium der Justiz nach § 342 Absatz 2 des Handelsgesetz-
buchs bekannt gemachten Form beizufügen.

§ 53

Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach §  117 der Gemeindeord-
nung sind in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 
Absatz  3 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben 
und zu erläutern

1.  die Beteiligungsverhältnisse,

2.  die Ziele der Beteiligung und

3.  die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Teil 8

Sonderbestimmungen
für die erstmalige Bewertung von Vermögen

und die Eröffnungsbilanz

§ 54

Aufstellung der Eröffnungsbilanz

(1) Die Kommune hat eine Eröffnungsbilanz nach §  92 
der Gemeindeordnung unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und der in der Gemein-
deordnung und dieser Verordnung enthaltenen Vorschrif-
ten aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz ist entsprechend 
§ 42 Absatz 3 und 4 zu gliedern, ihr ist ein Anhang ent-
sprechend § 45 Absatz 1 und 2 sowie ein Forderungsspie-
gel nach § 47 und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 
beizufügen. Sie ist durch einen Lagebericht entspre-
chend § 49 zu ergänzen.

(2) Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist eine In-
ventur nach § 29 durchzuführen und ein Inventar aufzu-
stellen. § 30 Absatz 2 bis 4 fi ndet entsprechende Anwen-
dung.

§ 55

Ermittlung der Wertansätze

(1) Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungs-
bilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. Bei 
der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden 
fi nden die §§  32 bis 37 und die §§  42 bis 44 entspre-
chende Anwendung, soweit nicht nach den §§ 56 und 57 
zu verfahren ist. Dabei ist bei den Vermögensgegenstän-
den des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich be-
grenzt ist, die Restnutzungsdauer festzulegen.

(2) Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen dür-
fen Sachverhalte, für die Rückstellungen nach §  37 ge-
bildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt wer-
den.
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§ 56
Besondere Bewertungsvorschriften

(1) Bei bebauten Grundstücken, die für die in § 107 Ab-
satz 2 Nummer 2 der Gemeindeordnung, im Gesetz über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in 
der jeweils geltenden Fassung und im Gesetz über den 
Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kran-
kentransport durch Unternehmer vom 24. November 
1992 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils geltenden Fassung 
benannten Aufgabenbereiche genutzt werden, sollen die 
Gebäude anhand des Sachwertverfahrens bewertet wer-
den. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalher-
stellungskosten zu Grunde zu legen, sofern nicht aus-
nahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen für die 
Wertermittlung verfügbar sind. Insbesondere Gebäude 
oder wesentliche Gebäudeteile, die in marktvergleichen-
der Weise genutzt werden, können abweichend von 
Satz 2 anhand des Ertragswertverfahrens bewertet wer-
den. Der Grund und Boden ist mit 25 bis 40 Prozent des 
aktuellen Werts des umgebenden erschlossenen Baulands 
in der bestehenden örtlichen Lage anzusetzen.

(2) Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen Innenbereich der Kommune ist mit 
10 Prozent des nach § 13 Absatz 1 der Verordnung über 
die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgelei-
teten gebietstypischen Werts für das Gebiet der Kom-
mune für baureifes Land für freistehende Ein- und 
Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in 
mittlerer Lage anzusetzen. Grund und Boden von Infra-
strukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich 
ist mit 10 Prozent des Bodenrichtwerts für Ackerland 
anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grund-
stücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens je-
doch mit einem Euro pro Quadratmeter anzusetzen.

(3) Für die Kulturpfl ege bedeutsame bewegliche Vermö-
gensgegenstände sollen, wenn sie auf Dauer versichert 
sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem 
einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden 
Wert angesetzt werden. Sonstige Kunstgegenstände, Aus-
stellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturob-
jekte können mit einem Erinnerungswert angesetzt wer-
den.

(4) Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil 
eines Gebäudes genutzt werden, und Bodendenkmäler 
sind mit einem Erinnerungswert anzusetzen.

(5) Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im 
Bau nach den einzelnen Posten des Sachanlagevermö-
gens ist nicht vorzunehmen. Wertmindernde Umstände 
sind zu berücksichtigen.

(6) Beim Ansatz von Beteiligungen an Unternehmen in 
Form von Aktien oder anderen Wertpapieren, die an 
einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten 
Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen 
sind, fi ndet Absatz 7 entsprechende Anwendung. Beteili-
gungen an Unternehmen, die nach §  116 Absatz  3 der 
Gemeindeordnung nicht in den Gesamtabschluss einbe-
zogen zu werden brauchen, sowie Sondervermögen und 
rechtlich unselbstständige Stiftungen können mit dem 
anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden. Die 
übrigen Beteiligungen an Unternehmen sollen unter Be-
achtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Er-
tragswertverfahrens oder des Substanzwertverfahrens 
bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die 
wesentlichen wertbildenden Faktoren unter Berücksich-
tigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt 
werden.

(7) Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Han-
del oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind, sind mit dem Tiefstkurs der 
vergangenen zwölf Wochen ausgehend vom Bilanzstich-
tag anzusetzen, andere Wertpapiere mit ihren histori-
schen Anschaffungskosten. Wertpapiere sind als Anlage-
vermögen zu aktivieren. Sie sind nur dann als Umlauf-
vermögen anzusetzen, wenn sie zur Veräußerung oder als 
kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr be-
stimmt sind.

(8) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen 
fi ndet § 36 Absatz 4 entsprechende Anwendung.

(9) Die Bewertung von Vermögensgegenständen und 
Schulden sowie die Zuordnung der ermittelten Wertan-
sätze zu den Posten der Eröffnungsbilanz ist auf der 
Grundlage der vom für Kommunales zuständigen Minis-
terium bekannt gegebenen Bewertungsrichtlinie vorzu-
nehmen.

§ 57

Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung 
von Wertansätzen

(1) Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von we-
niger als 800 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, 
müssen nicht angesetzt werden. Sie können mit ihrem 
Zeitwert, wenn sie noch länger als ein Jahr genutzt wer-
den, oder mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.

(2) Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lau-
tende Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen sind 
mit dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzah-
lungen mit dem Geldkurs in Euro umzurechnen.

(3) Eine eigenständige Bewertung von Maschinen und 
technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, sowie 
von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen kann 
unterbleiben, wenn deren voraussichtliche Nutzungs-
dauer nicht erheblich von der des zugehörigen Gebäudes 
abweicht oder wenn diese keine wesentliche Bedeutung 
haben. Dies gilt nicht für Vermögensgegenstände, die nur 
vorübergehend in ein Gebäude eingebaut oder eingefügt 
sind (Scheinbestandteile).

(4) Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte 
Wertansätze für Vermögensgegenstände können über-
nommen werden.

(5) Für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaß-
nahme verbundene Vermögensgegenstände kann der Pro-
zentanteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten des geförder-
ten Vermögensgegenstandes mit Hilfe mathematisch-sta-
tistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder 
durch andere geeignete Verfahren pauschal ermittelt 
werden. Dieser Prozentanteil ist der Ermittlung des an-
setzbaren Werts der Sonderposten unter Berücksichti-
gung des angesetzten Zeitwerts des Vermögensgegen-
standes zu Grunde zu legen.

§ 58

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung 
der Eröffnungsbilanz

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresab-
schlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegen-
stände oder Sonderposten oder Schulden 

1.  mit einem zu niedrigen Wert,

2.  mit einem zu hohen Wert, 

3.  zu Unrecht oder 

4.  zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellen-
den Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich 
um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Eine Berich-
tigungspfl icht besteht auch, wenn am späteren Ab-
schlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensge-
genstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden 
nicht mehr bestehen. Maßgeblich für die Beurteilung der 
Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag 
bestehenden objektiven Verhältnisse.

(2) Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich 
daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wertberichtigun-
gen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz 
zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzuge-
ben. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine 
neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessenspielräu-
men ist nicht zulässig.
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Teil 9
Schlussvorschriften

§ 59
Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen

(1) Die Kommune ist verpfl ichtet, die Bücher, die Unter-
lagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse, die dazu 
ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, 
die Buchungsbelege und die Unterlagen über den Zah-
lungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz geordnet und 
sicher aufzubewahren.

(2) Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungsbilanz sind 
dauernd aufzubewahren. Die Bücher sind zehn Jahre, die 
Belege und die sonstigen Unterlagen sechs Jahre aufzu-
bewahren. Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Be-
schlussfassung des Vertretungsorgans über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres.

(3) Bei der Sicherung der Bücher, der Belege und der 
sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger 
oder Bildträger muss insbesondere sichergestellt sein, 
dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Ori-
ginalen übereinstimmt, während der Dauer der Aufbe-
wahrungsfrist verfügbar und maschinell auswertbar ist 
und jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar 
gemacht werden kann.

(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher 
und Belege gespeichert sind, geändert oder abgelöst, 
muss die maschinelle Auswertung der gespeicherten 
Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen auch mit den 
geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes 
System gewährleistet sein.

§ 60
Sondervermögen, Treuhandvermögen

Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermögen der 
Kommune gesetzliche Vorschriften über die Haushalts-
wirtschaft Anwendung fi nden, gilt diese Verordnung 
sinngemäß.

§ 61
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.  644, ber. 
2005 S. 15), die zuletzt durch Verordnung vom 27. April 
2018 (GV. NRW. S. 239) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2018

Die Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 708

74

Gesetz
zur Änderung des Altlastensanierungs- und 

 Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes
Vom 13. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-

verbandsgesetzes

Artikel 1

Dem § 20 Absatz 2 des Altlastensanierungs- und Altlas-
tenaufbereitungsverbandsgesetzes vom 26. November 
2002 (GV. NRW. S. 571), das zuletzt durch Artikel 13 des 

Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„Weitere Mittel können zur Verfügung gestellt werden.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2018 S. 723

77

Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung 
über die Bestimmung der gemeinsamen 

zuständigen Behörde für die Durchführung des 
wasserrechtlichen  Verfahrens zur Neufestsetzung 
eines Heilquellenschutzgebietes für die staatliche 

anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont 
(Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont)

Vom 21. November 2018

Die Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen haben am 
11. Oktober / 25.Oktober 2018 die Verwaltungsvereinba-
rung über die Bestimmung der gemeinsamen zuständi-
gen Behörde für die Durchführung des wasserrechtlichen 
Verfahrens zur Neufestsetzung eines Heilquellenschutz-
gebietes für die staatliche anerkannten Heilquellen in 
Bad Pyrmont (Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont) 
abgeschlossen.

Das Verwaltungsabkommen wird nachfolgend bekannt 
gemacht.

Düsseldorf, den 21. November 2018

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen

In Vertretung

Dr.  B o t t e r m a n n
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– GV. NRW. 2018 S. 723
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793

Zweite Verordnung
zur Änderung der Hegeplanverordnung 

Vom 11. Dezember 2018

Auf Grund des § 30 a Absatz 1 und 4 des Landesfi sche-
reigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Juni 1994 (GV. NRW. S.  516, ber. S.  864), der zuletzt 
durch Gesetz vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 137) ge-
ändert worden ist, verordnet das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses 
und nach Anhörung des Beirates für das Fischereiwesen: 

Artikel 1

In §  3 Satz  1 der Hegeplanverordnung vom 19. April 
2010 (GV. NRW. S.  268), die zuletzt durch Verordnung 
vom 29. November 2016 (GV. NRW. S  1040) geändert 
worden ist, wird die Angabe „2018“ durch die Angabe 
„2020“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2018

Die Ministerin für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2018 S. 727
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